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88, I 82

Pflichten des Treuhönders im Bouherrenmodell

Der Treuhönder eines noch dem Bouherrenmodell geplonten Bouvorhobens, der vor
Erteilung der Bougenehmigung Eigenkopitolroten der Bouherren on einen mit der
wirtscho{tlichen und steuerlichen Berotung der Bouherren sowie der Vermittlung des
Treuhondvertrogs beoufirogten Dritten ohne jede onderweitige Sicherstellung weiter-
leitet, verletzt die ihm ou{grund des Treuhondvertrogs obliegenden Pflichten schuldho{t.
{BGH Urt.v.19.6.\986 - Vll ZR 25185 WM 1986,13201

Schodenberechnung und Vorteilsousgleichung wegen Steuervorteile

Ein Bouherr, dervon einem im Rohmen eines Bquherrenmodells tötig gewordenen Treu-

hönder die Erstottung von Aufwendungen verlongen konn, die er ols Werbungskosten
geltend gemocht hot, broucht sich die domit verbundenen steuerlichen Vorteile nicht
onrechnen zu lossen, weil er den Rückempfong der Aufwendungen nochversteuern
muli {im AnschlulJ qn tsGH/ /4,103 und BGH Urt.v.9. 12.l9Bi -lVo'204/86:WM iyBB,
220:G|1988,771.
(BGH Urt.v. 25.2.1988 - VIIZR 152/B7l

Abgrenzung zwischen Anlogevermittler und Anlogeberoter

l. Von einem Anlogevermittlerwerden lediglich Auskünfte erbeten,wobei zu erworten
ist, doß der werbende und onpreisende Chorokter im Vordergrund steht. Er ist zu

richtiger und vollstöndiger lnformotion über dieienigen totsöchlichen Umstönde
verpflichtet, die für den Anlogeentschluß des lnteressenten von besonderer Bedeu-
tung sind.

2. DerAnlogeberoterwird dogegen vom Anleger in dessen individuellem Berotungs-
interesse ols Sochkundiger hinzugezogen. Von ihm wird nicht nur die Mitteilung von
Totsochen, sondern insbesondere deren fochkundige Bewerlung und Beurteilung,
zugeschnitten ouf die persönlichen Verhöltnisse des Anlegers, erwortet.

(OLG Oldenburg Urt. v. 1.12.1986 - 13 U 126/85, WM 1987,1691

Regreß gegen Treuhönder wegen zu geringer Mieteinkünfte?

l. Zu den Aufklörungspflichten des Treuhönders beim Bouhenenmodell.

2. Wer vorvertrogliche Aufklörungspflichten verletzt, hot zu beweisen, do0 der
Schoden ouch bei pflichtgemößem Verhqlten eingetreten wöre.

3. Deckt entgegen der Erwortung des Ennrerbers eines Ferienhouses die Miete nicht
seine Zinsbelostung, hondelt es sich nicht um einen Vertrouensschoden, sondern um

einen Gewinnenlgong, der nicht unter den bei culpo in controhendo zu ersetzen-
den Schoden fallt.

(OLG Stuttgort Ur1.v. l0.3.l9BZ -10 U 7/86, NJW/RR 1988,2761
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Leitsotz (d.Verf.)'

DerSteuerberoter konn sich ouf dieAuskunftdes Mondonten, erwohne in

einem Zweifomilienho us, verlossen, wenn noch seiner Kenntnis ein Teil des

Geböudes vermietet ist. Der Steuerberoter isi nicht verpflichtet, sich den

Einheitswertbescheid vorlegen zu lossen.

Aus den Gründen:

Die Beklogten woren beouftrogt, {ür die Klögerin und ihren Ehemonn die

Einkommensteuererklörungen {ur die Johre ab 1976 onzufertigen. Sie

übernohmen ihr Mondot domit noch dem Ankouf des Anwesens

W.-stroße 22 dvrch die Mondonten (Vertrog vom 29.12.1925; Eigentums-

übergong om 15.3.1976lr. lm Zusommenhong mii der Erstellung der

Steuererklörungen wor die steuerrechtliche Behondlung des Obiektes
bedeutsom. lm Zeiipunkt des Ankoufes des Anwesens, wohl ouch beiAuf-
nohme des Mondotes durch die Beklogien - ousweislich der Einkommen-

steuerokten (Anloge zum finonzgerichtlichen Verfohren) wurde der
Beklogte zu I dort erstmolig mit Schreiben vom 8.9.1976tötig - sproch die
öußere Gestoltung des Geböudes für dos Vorliegen eines Zweifomilien-
houses (Vermietung eines Teiles des Geböudes on F.) Die Klögerin stellt

nicht in Abrede, die Beklogten immer wieder dorouf hingewiesen zu

hoben, doß es sich bei dem Hous - noch ihrerAnsicht - eindeutig um ein

Zweifomilien hcus hondele.

Die Beklogten konnten sich zunöchst ouf die Richtigkeit dieser Auskunft

verlossen, zumol dos Finonzomt dieser steuerrechtlichen Behondlung -
spöter - folgte {die Einkommensteuererklörungen der Klögerin und ihres

Ehemonne slur1976 dotierfen - erst - vom 23.6.197BL Eine Verpflichtung

der Beklogten, beiAufnohme des Mondots gleichsom,Jorbeugend" die

Vorloge des Einheitswedbescheides zu verlongen, ggfs. die Mondonten
insoweitzu einer Nochfroge beim Finonzamlzuveronlossen - die Klöge-

rin will den Einheitswertbescheid nicht erholten hoben -, bestond nicht.
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- durch Wp
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- Anwoltskosten zur Schodenobwendung
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Die Schilderung dertotsöchlichen Verhöltnisse durch die Klogerin stimmte

mit der steuerrechtlichen Beurteilung durch dos Finonzomt überein. ln

d ieser Situotion wo r ei ne weitergehende, u mfossende q uosi,,Ermittlungs-
pflicht" der Beklogten nicht gegeben. Die Beklogten woren ouch nicht
verpflichtet, die Klögerin zu diesem Zeitpunkt in ollgemeiner Hinsicht,
ohne konkreten Anloß, dorüber zu belehren, welche boulichen Vorous-
setzungen für die Anerkennung des Anwesens ols Zwei{omilienhous
erforderlich woren.

Anlqß zu einer weiteren Nochfroge hotten die Beklogten erst, wenn sie

Kenntnis von Umstönden erlongten, die die steuerrechfliche Beurteilung
des Anwesens ols Zweifomilienhous fur die Zukunft in Zweifel ziehen
konnten.
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrunq des Schodenersotzonspruchs,

$ 68 StBerG

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v.l4.7.19BB - lB U 32188)

Leitsqtz:

Hot der Steuerberoter durch pflichtwidriges Verholten eine überhöhte
Umsotzsteuerbelostung seines Mondonten verursocht, so beginnt die
Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs erst mit Ablouf der Festset-

zungsfrist.

Leitsotz (d.Verf.),

Dos Grundsotzudeil des BGH vom 20.1.1982 zur Belehrungspflicht des
Steuerberoters über Fehler in den eigenen Arbeiten und den Louf der
Ver[öhrungsfrist wurde erstmols im Juni-Heft der ,,Neuen Juristischen

Wochenschrift" veröffentlicht. Eine Kenntnis dieses Urleils konn vom
Steuerberoter o m 30. 10. l9B2 n icht erwo rtet werden, d o f ü r ei n e o n gemes-

sene Verbreitung in Fochzeitschriften eine Douervon mindestens weiieren
vier Monoten nötig ist.
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2 - Pflichten des - im Bouherrenmodell

- Prüfung d. Rohboumoßnohme
u. d. Gewerke

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-
mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

- Wertholtigkeit des Bouvorhobens

- Zohlung vor Bougenehmigung

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, S5IBRAO
- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und

Mondotsende
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- Kenntnis des Fehlers u.d. Schodens

- Verlöhrungsbeginn
: Anlogeberotung

3

65
71

77
LS}

60
60
59

184

BB, I65
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Beschlognohmeverbot S 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

- notorielle Urkunde

Beweislost

- Buchungsfehler

- Kousolitöi
: z. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunterlogen

- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerholten

: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. StB
: Schötzungsschoden

- für Verhondlungsergebnis

Buchführungsouftrog

- Auftrogsinholt

- Belehrungsp{lichten
: Belegoufbewohrung

- Ordnungsmößigkeit der Buchführung
: Belego ufbewohrung, Gostwirtsmondot
: Grundoufzeichnungen

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendorlegung

Dritthoftung

- Anwoltsverlrog

- stillschweigender Auskunftsverlrog

- Steuerberotungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schulzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber

: Bilonz- und Konkursglöubiger

Ermittlungspflicht d. StB's

- bei Mondotsübernohme

Frislenkontrolle

- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Gewinnousschüttung

- mir Mitelobflu0

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondvertrog

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung
- gespeicherte Buchho ltungsdoten

- Mondonienunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvoro rbeiten,
$35 Abs. 3 StBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond.5615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- sonstige Tötigkef, $33 Abs. Z STBGebVO

lnveslitionszuloge

- Auftrog zur Beontrogung d. -
Korenzfrist

- Kenntnis d. StB's von BGH-Rechtspr.

Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt

- Beteiligung om Bouherrenmodell
trotz Steuerrisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Kenntnis des Steuerrechts

- Korenlrisi bei neuer Rechtspr.

- Proxis d. Finonzverwoltung

- Rechtsprechungsönderung
: Ehegoiten-Betriebsou{spoltung
: Grunderwerbssteuer

im Bouherrenmodell

Klogeouftrog
- Beschwerdefrist, Ablehnung der Prozeß-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

- Rechtsmittelouftrog

- Verkeh rs-lProzeßonwolt

Konkurrenzverbot
- des ongestellten RA

Konkursverwolter, Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

* Steuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß
- Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Mondontenpflichten
- lnformotionen on StB

Mondotsübernohme

- Belehrungspflicht

- Ermittlungspflicht

Notor
- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Beschlognohmeverbot, g9Z SIPO

- Veriöhrungsbeg inn d. Amtshoftungs-
o nspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Schodenersotzp{licht

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

88,133
88,95, l0l

BB, 1 17
88, 94
BB, I 82

(LS)

(LS)

88,146
88, r5Z

88,95, 100

88, t57

88,146

88, 63
BB, 63
BB, 196

88,100
88, I
88, 79

98
LS)

9B
LS)

60

8,I

88,

88, 83, I 28
BB, 29

88, 29
88, 83
BB, ]28
88, 85

88,155

88, I 84

88,147

88, I 84
88,153,165

88, 165

88, r50

BB, 76
{LS)

88, l8
(LSI

88, I 83

88, 94
(LS)

88, r83

88, 86
BB, I89

BB, IB
(LSI

88, 60,

BB, I50
88, 36

{LS)

Aus den Gründen:

Der mit der Kloge geltend gemochte Houptonspruch (35.328,10 DM) ist in

H ö h e ei n es Tei I betro g es vo n 3.621,44 DM o bzuweise n, wei I d er Sc h o de n -

ersotzonspruch des Klögers insoweitveriöhrt isi. Dobei hondelt es sich um

die dem Klöger entgongenen Vorsteueryerrechnungsmöglichkeiten für
die Johre 1976 und1977,

1976 : DM 1.046,53
1977 : DM 2.574,91

Zusommen : DM 3.621,44

Schodenersotzonsprüche gegen einen Steuerberoter veriöhren in 3 Joh-
ren (S 68 StBerGl. Die Veriöhrung beginnt mit der Entstehung des Scho-
denersotzo nspruches ( BG H U rt. v. 20. l. I 982 - lVo ZR 314 / B0 - Gl B / 82 :
ZiP 1982,451 m.Anm. Gröfe :BGNZB3,l7: NJW 1982,1285,12861.
Auf den Kenntnisstond des Geschödigten kommt es dobei nicht on.

Dorous folgt, doß die Schodenersotzonsprüche des Klögers veriöhrt sind,

die vor dem 22. 5.1983 entsto nden si nd : Am 22. 5.1986 hot der Klö ger den
Mohnbescheidsontrog eingereicht, mit dem dieses Verfohren onföngt.
Die do d urch bewirkte Veriö h ru n gsu nierbrech u n g beg in nt m it der Antro g-
stellung ($209 Abs. 2 Nr. I BGB, $693 Abs. 2 ZPOL Geht mon vom
genonnten Unterbrechungszeitpunkl (22.05.1986) ous, so ergibt eine
Rückrechnung mit dem Ver[öhrungszeitroum von 3 Johren, doß olle vor
den 22.5.1983 entstqndenen Ansprüche veriöhrt sind.

Der Schoden des Klögers besteht hier in dem Verlust der Verrechnungs-
möglichkeiten für die von ihm gezohlten Vorsteuern. Dos (endgültige)

Entstehen dieser Schöden ist [eweils mit dem Zeitpunkt onzusetzen, zu

welchem die Verrechnungsmöglichkeit ouch nicht mehr nochtröglich her-

beigeführt werden konnte.

Der Klöger hotte noch $ lB Abs. 3 UStG für dos ieweilige Ko lenderio h r eine
Umsotzsteuer-Johreserklörung obzugeben. Er hot diese - so eine un-

widersprochene Dorstellung - ieweils bis zum September des Folge-

iohres, spötestens bis zum Ende des Folgeiohres obgegeben. Diese

Steuererklörungen stehen ols Steueronmeldungen ($ l5O Abs.I Sotz 2 AOI
einer Steuerfestsetzung (Steuerbescheid) unter Vorbeholt der Noch-
prüfung gleich (SS168 Abs. I Sotz 1, 164 Abs. I AO). Desholb können sie

ebenso wie Steuerfestsetzungen innerholb der Festsetzungsfrist - hier
innerholb der Festsetzungsfristvon4Johren ($$ 169Abs.2 Nr.2, S IZ0AO)-
iederzeit und uneingeschrönkt oufgehoben und geönderl werden, und
n /or ouch ouf Anirog des Unternehmers ($ 164 Abs. 2 AO; Plückeboum/
Molitzky, Mehwertsteuer,l0. Aufl., $lB USIG, Rdn. 86161.

88,146
88,157

88,142
BB, I8

88,

A/_

88,

LSI

64
LS)

77
LSI

2

BB,

88,146

88,54
{LS)

88, 76
(LS)

88, I 83

88, 164
Its)

88, l8
(LS)

BB, 2
88,174
88, 2

88, 54
(LS)

88, 54
(LS)

88, 46
88,122
88,150

88,46, 150
88, 3

88,142
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Noch 5lZ0 Abs.2 Nr.'l AO begonnen die Festsetzungsfristen fur die

U m sotzsieuern der J o h re197 6 undl977 m it dem Ab lo uf der Ko I en derio h re

zu loufen, in denen die Steuererklörungen eingereicht worden sind 11977

und lgZB). Die Fristen liefen infolgedessen ob mit den Johresenden l98l

und 1982. Donoch wor eine Anderung der ieweiligen Steuerbescheide
(: Steueronmeldungen des Klögers) nur noch unterden Vorousseizungen

des $$ lZ3 Abs. I Nr. 2 AO möglich, dos heißt bei grobem Verschulden des

Klögers ousgesch lossen.

Soweit der Ablouf der Festsetzungsfrist durch den Beginn einer Außen-

prüfung gehemmt wird ($ lZl Abs.4 AO), olso die Moglichkeit einer unein-

gesch rö n kten Abö n deru n g des ergo n g en en Steuerbescheid es (: Sieuer-

onmeldung) zeitlich verlöngert wird, hot der - dofür dorlegungs- und

beweispflichtige - Klöger nichts zu einer Betriebsprüfung vorgetrogen,

die sich ouf die Johre 1976 und1977 erslreckt hötte.

Für die umstrittenen Schodenersotzonsprüche des Klögers, bezogen ouf

die Steuererklörungen +w1976 und1977, bedeutet dies zunöchst folgen-

des, Der durch die versöumte Vorsteuerverrechnung eingetretene Scho-

den trot bereits mit Abgobe der insoweit unrichtigen Steueronmeldung
(: Steuerbescheid unter Vorbeholt der Anderung) ein.

Domit wor der Schoden ober noch nicht endgültig entstonden. Er konnte

bis zum Ablouf der Festsetzungsfristen durch Korrekiur der unrichtigen

Steueronmeldungen wieder beseitigt werden (s.o.). Bis zu diesen Zeit-

punkten (hier, Ende lg8l und l9B2) wor ouch der Beklogte im Rohmen

seiner fortgeführten Tötigkeit ols Steuerberoter des Klögers verpflichtet,

die ergehenden Steuerbescheide zu überprüfen und bei etwoigen Feh-

lern eine Anderung oder Berichtigung herbeizuführen (vgl.' BGH Urt.v.

20.1.1982 - lVo ZR 314/80 - Gl B/82:LiP l9B2,451m.Anm. Gröfe :
NJW 1982,1285,12861

DoD für den Schodeneintritt ouf sein endgültiges Entstehen, hier olso ouf

den Verlust der Berichtigungsmöglichkeit, obzustellen ist, ergibt sich des

weiteren ous folgender Erwögung: Für den Foll, doß eine Betriebsprüfung

stottfindet, wird dos ,,Entstehen" ersl mit dem Abschluß der Betriebs-

prüfung ongenommen, do bis dohin ein Vermeiden der Steuerbelostung

immer noch möglich ist tBGH'Urt.v. 27.11.1985 -lYaZR97/ 84 - Gl1986,27
: EW|R $ 68 StBerG 1/86,297 (Gröfe) :BGllZ96,290: NJW 1986,1162
: WM l9 86, 261: Vers R I 98 6, 362 : MD R I 986, 3BZ : StB I 986, 94 ). D iese r

Gedo n ke laDt sich o uf den h iervorliegenden Fo I I einer vorlö ufigen Steuer-

festsetzung übertrogen. Es kommt - iedenfolls für Veriöhrungsfrogen -
desholb ouf den endgültigen Eintritt des Schodens und nicht ouf seine

onföngliche Entwicklung on.

Gl Hinweise

Mißlungene stille Gesellschoften sind nicht selten Gegenstond von Hoft-

pf lichto nsprüchen.

Dos Hondbuch der stillen Gesellschoft von Poulick wird nunmehr in der

4. Au{loge in einer Neubeorbeitung von Blourock vorgelegt.

Dos Werk befoßt sich von der Gründung bis zur Auflösung mit ollen

Problemfö llen einer stil len Gesel lschofi. Gesto ltu ngsvorsch löge werden

unterbreiiet. Dorüber hinous wird ouf die beliebten Mittel ononymer

Einkunftsverlogerung - die Unierbeteiligung und die GmbH und Still -
ousführlich eingegongen.

Hoftpflichtfölle ous der Steuergestoltungsberotung stiller Gesellschoften

sollte es noch Kenntnis des Poulick/Blourock nicht mehr geben.
(Poulick/Blourock Hondbuch der siillen Gesellschoft, Verlog Dr. Otto
Schmitt KG, Köln, 1988,649 Seiten DIN A5, 165,- DM)

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-lq l9BB)

Abtretung

- des Sfeuererstottu ngso nspruchs
: geschöftsmaßige - 546,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Abtretung v. Ersiottungsonsprüchen

- Holtungshöchstsumme DM 100.000

- Verlöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Anlogeberotung

- Abgrenzung zur Anlogevermittlung

- Prüfung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Antrog

- lnvestitionszuloge

BB, 50
88, 50
BB, 94

{LS)

Anwoltsvertrog

- Ende des -
Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung trotz steuerlicher Risiken

- oblektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Schodenersotz, negofives lnteresse

- Ziel des -
Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: über Ausgleichsonspruch, E 89 b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, SlZ3 1,2 AO
- grobes Verschulden
: Belegvedusi
: Krisensituotion
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Mito rbeiter-Konirolle

BB, 6I

BB, 55
88, 150

BB, 3
88,150
BB, I 89

88,142
88,142
BB, 26

88,26, t42
88,142

88, 89
88, 1 06
88, 95
88, 94

(LS}

BB, 94
{LS)

BB,122

BB, 3

88, I 82
{LS)

88, 76
{LS}

88, 76
(LS)

88, 90
BB, 79

88,155
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GI Leitsötze

Hoftung des Treuhönders im Bouherrenmodell

l. Die Prospektongobe ,,Mietzusoge mit Zusoge der Bonkbürgschoft"
und ,,Mieigorontie ouf 5 Johre" ist nicht so zu versiehen, dofl eine Bonk-
bürgschoft in Höhe der gesomten Mieteinnohmen fur olle Bouherren
ouf die Douer von 5 Johren gestellt wird. Es ist ousreichend, wenn die
Bonkbürgschoft dos Teilrisiko, einen Teil der Mieteinnohmen nicht zu

erholten, ousreichend obdeckt. Dies ist bei einer Bonkbürgschoft, die
360/o der ouf 5 Johre gorontierlen Mieteinnohmen obdeckl ous-
reichend gegeben.

2. Es gehör1 nicht zu den Aufgo ben des Treu hö nders, lo ufend von sich o us

die Ordnungsmößigkeit der einzelnen Gewerke zu kontrollieren und
ouch ohne entsprechende Anweisung seitens des Boubetreuers oder
der Bouherren von sich ous Möngel zu rügen.

(LG Trounstein, Ur1.v. 5.7.1988 - 2 O 2482/B7l

Provisionsgeschöfte / Herousgobepflicht I
sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

I . Ein Steuerberoter; derfür die Vermittlung der Beteiligung on einem Bou-
herrenmodell on seinen Mondonten vom Vertreiber des Modells eine
Vermittlungsprovision erholt, hot seinem Mondonten diese gen.9667
BGB herouszugeben.

2. Verschweigt der Steuerberoter die Annohme der Provision gegenüber
seinem Mondonten, hondeliersittenwidrig im Sinne des $ 826 BGB. Für

den Eintritt eines Schodens gilt der Anscheinsbeweis.
(LG Wupperrol Ud.v. 13.l0.l9BZ - 5 O t7l/86 STEUER-TELEX 30l8l

Vertrogliche Treuepflicht des Treuhönders

Vereinbort der Treuhönder mit dem Finonzierungsvermittler eine erfolgs-
unobhöngige Vergütungsp{licht für die Vermittlung der Zwischen- und
Endfinonzierung, für die ouch unter Berücksichtigung des steuerlichen
Gesomtkonzeptes eines Bouherrenmodells kein vernünftiger Grund
erkennbor ist und on der die Bouherren keinerlei nochvollziehbores
lnteresse hoben können, so verstößt er in grober Weise gegen seine
vertro g I iche Treuepf I icht.
(AG München Urt.v. 21.5.1987 - 3 C 5040/87, STEUER-TELEX4422l

Hier wor der Schoden hinsichtlich der Umsoizsteuern fur die Johre1976
vnd 1977 endgültig bis zum Johresende 1982 eingetreten. Die ouf den
Verlust der entsprechenden Verrechnungsmöglichkeiten gestützten
Schodenersotzonsprüche des Klögers verföhrten folglich bis zum Johres-
ende 1985. Demgemöß trot die Veriöhrung dieser Ansprüche vor Beginn
des vorliegenden Verfohrens ein.

Dem konn der Klöger nicht mit Erfolg entgegenholten, doß der Beklogte
es versöumt hobe, rechtzeitig ouf seine Schodenersotzpflicht und den Louf

einer Veriö h rungsfrist h inzuweisen.

Der Bundesgerichtshof hot erstmols mit seinem Urteil vom 20.1.1982 (s. o.)

ousgesprochen, doß ein Steuerberoter seine Sorgfoltspflichten verletzt,
wenn er seinen Mondonten nicht rechtzeitig ouf eine gegen ihn, den
Steuerberoter, bestehende Schodenersotlorderung und ouf deren
drohende Veriöhrung hinweist. Es muß sich dobei um einen vorwerfboren
(: schuldhoften) Belehrungsfehler des Steuerberoters hondeln. Es kommt
folglich entscheidend dorouf on, ob der Steuerberoter Anloß zu einer
Belehrung hotte (BGH o.o.O., Gl B/82: ZiP 1982, 451m.Anm. Gröfe,
NJW l9B2,l2B5,l2BB). lm übrigen konn einem Steuerberoter dos Unter-
lossen der gebotenen Beleh ru n g vor dem Beko n ntwerden der geschilder-
ten Entscheidung des Bundesgerichtshofes nicht ols schuldhofter Pflicht-

verstoß zugerechnet werden (BGH NJW 1986,ll92,l2}4l.

Gemessen on diesen Grundsötzen loßt sich ein vorwerfborerVerstoß des
Beklo gten gegen eine ih m obliegende Belehrungspfl icht nicht feststel len.

Sein Mondot für den Klöger endete zum 31..l0. l9B2.Zu diesem Zeitpunkt
wor die erwöhnte Entscheidung des Bundesgerichtshofes noch nicht hin-
reichend bekanni. Sie ist zwor om 20J.1982 ergongen, in der Neuen
Juristischen Wochenschrift ober erst im Juni l9B2 (Heft Nr. 23) veröffent-
lichtworden. Bis zu einer ongemessenen Verbreitung in den einschlögigen
Fochzeitschriften woren - noch der Einschötzung des Senots - mindestens

vier weitere Monote erforderlich. lm übrigen hofie der Beklogte keinen
Anloß, oufgrund dessen er eine Schodenersotzpflicht seinerseits mit

korrespondierender Beleh rungspflicht hötte erken nen kön nen.

lm übrigen ist der Houptonspruch begründei, olso in Höhe von31.706,66
DM. Diese Summe setzt sich ous den entgongenen Vorsteuerverrech-
nungsmöglichkeiten fur die Steueriohre lgZB bis l9B2 zusommen.

Der Senot folgt insoweit den umfossenden Schodenoufsiellungen des
Klögers, deren Einzelposiiionen - mit Ausnohme eines Betroges von l.Zl0
DM in der Aufstellung für 1979 - mit den beigefügten Rechnungen belegt
werden. Dos hct der Senot onhond von umfongreichen Stichproben
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festgestellt. Zu einer Prüfung oller Rechnungen bestond kein Anlo0, noch-

dem der Beklogte keine konkreten Einwendungen gegen bestimmie ein-

zel ne Positionen erhebt.

Anmerkung:

Dos OLG Düsseldorf stellt zu Recht fest, doß Veriöhrungsbeginn der Zeit-

punkt der Entstehung des Schodenersotzonspruchs sei. Es kommt donn

ouch zu dem richtigen Ergebnis, dofl der durch die versöumte Vorsteuer-

verrechnung eingetretene Schoden bereits mit der Abgobe unrichtiger

Steueronmeldungen eintrot. Denn die Steueronmeldung stehi einer

Steuerfestsetzu n g u nter Vorbeho lt der N och prüf u n g g leich ( 0S 150, 168, 164

AOl. Nicht nochvollziehbor ist, worum entgegen dem Wortlout der $5 68

StBerG, l9B BGB f ü r den Veriö h ru n gsbeg i n n d ie Sch o denentsteh u ng n icht

ousreichend sein soll, sondern es ouf die,,Endgültigkeit" eines Schodens

onkommen soll.

Es besieht einhellige Auffossung, doß der Veriöhrungsbeginn nichi erfor-

de4 doß die Hohe eines Schodens feststeht (Polondt-Heinrichs $ l9B,l mit

weiteren Nochweisenl.

Voroussetzung für den Veriöhrungsbeginn ist die Schodenentstehung,

wobei es genügt, doß die Moglichkeit einer Feststellungskioge besteht.

Es ist nicht erforderlich, doß überhoupt schon eine Schödigung feststeht.

Es genügt, dof) mit dem Bestehen eines eingetretenen Schodens gerech-

net werden kon n, mog selbst die Schodig ung nicht ein mo I wo hrscheinlich

sein. (OLG Stuttgort, VersR 1980,55 unter Hinweis ouf RG HRR 40,980;
Münchener Kommenior - von Feldmonn $]98, l; LG Köln Gl l9BB,ll2l.

Dos OLG Düsseldorf beruft sich zur Unierstützung seiner Rechtsouf-

fossung ouf dos Urteildes lVo-Senots im Urteil vom27.11.1985 (G|1986,26

: DSIR 1986,200 m.Anm. Messmerl. Der BGH hot in dieser Entscheidung

die erstmolige und überroschende Entscheidung getroffen, doß grund-

sötzlich der Zeitpunkt der Betriebsprüfung ols Veriöhrungsbeginn onzu-

sehen sei. Es komme nicht dorouf on, ob es durch die Betriebsprüfung erst-

mols zu einer schödigenden Veronlogung komme. Es genüge ouch die

Mög I ich keit ei ner Hero bsetzu n g der bereits entsto ndenen vermeid bo ren

Steuerbelostung durch die Betriebsprüfung.

Worum obersollen Mondonten, die einer regelmö0igen BetriebsprÜfung

unierworfen sind, besser gestellt werden beim Veriöhrungsbeginn ols

Steuerpflichtige, die nur selten oder gor keiner Beiriebsprüfung unier-

liegen? Auch in dem Urteil des BGH fehlt die Auseinondersetzung mit der

bisher einhelligen Rechtsprechung a)m Veriöhrungsbeginn gemöß

$I9B BGB.

Aus dem Sinnzusommenhong der Aufzöhlung in $ 92 Abs. I SIPO sowie

dem Schuizzweck der Norm ergibt sich, doß nur Unterlogen, die im

Rohmen eines konkreten Vertrouensverhöltnisses entstonden sind, ouf die

sich desholb gerode dos Zeugnisveweigerungsrecht bezieht, beschlog-

nohmefrei sein sollen. Demgemöß unierliegen ouch privotschriftliche Ver-

einborungen und Vertröge, die einem Notor lediglich zur Verwohrung

übergeben wurden, der Beschlognohme.

Es sei ollerdings ousdrücklich dorouf hingewiesen, doß Unterlogen, die

dem Entstehen der oben ongeführten Urkunden vorongegongen sind,

insbesondere Gespröchsnotizen und VertrogsentwÜrfe, unter dos

Beschlognohmeprivileg follen. Noch oll dem können die von der Stoots-

onwoltschoft gesuchten Vertröge, mögen sie nun notoriell beurkundet

oder privotschriftlich geschlossen sein, in zulössiger Weise beschlog-

nohmi werden. Entgegen der Auffossung des Amtsgerichts sind ouch die

Vorousseizungen des 5103 SIPO gegeben. Bei den in $$52,53 SIPO

genonnten Personen ist eine Durchsuchung erloubt, wenn konkrete

Anholtspunkte dofür bestehen, do0 der Beschlognohme unterliegende

Gegensiö nde gefunden werden.

Bei einerobiektiven und versiöndigen Würdigung des Sochverholts konn

hieron kein Zweifei besiehen. in diese Beweriurrg mu0 eirrfließetr, .jofi
noch den bisherdurchgefuhrten Ermittlungen die NoioreA und Bseitl974
furdie C totig woren und eine Reihevon noioriellen Vertrögen beurkunde-

ten, die in Zr-rsommenhong mit der X-KG zu sehen sind. lm übrigen steht

fest, do0 Vertröge zur Durchführung der eine weseniliche Rolle spielenden

,,Fomilienvereinborung" bei den hier in Froge stehenden Notoren beur-

kundet worden sind, so doß dovon ouszugehen ist, doß, nochdem diese

schon m ii der Du rchf ü h ru n g bzw Abwickl u n g der,,Fo m il ienverei n bo ru n g"

gefoßtworen, ouch die erforderlichen noioriellen Vertröge hier geschlos-

sen worden sind. Es bedorf keinerweiteren Erörterung, doß einevorherige

Anhörung der Noiore unierbleiben muß, do die Beschuldigien nicht vor-

zeitig von diesen Ermittlungen in Kenntnis gesetzt werden sollen ...

Anmerkung:

Zum fehlenden Zeugnisveweigerungsrecht des Steuerberoters gem.

$383 Abs.l Nr.6 ZPO hinsichtlich der eigenen beruflichen Hondlungen

verweisen wir ouf OLG Koblenz Gl 1986,123 mit weiterfÜhrenden Recht-

sprechungshinweisen zur Verschwiegenheitspflicht. Zum fehlenden

Beschlognohmeschutz gem. $ 97 Abl i Nr. 3 SIPO für fertiggestellte

Johresobschlüsse, Bilonzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, ver-

weisen wir ouf LG Stuttgort Gl 1988,63.
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Beschlognqhme notorieller Urkunden
- Beschlognohmeverbot, $92 SIPO

- Anmerkung
(LG Stuttgort Beschl.v. 21.4.1988 - I Qs 28/BB, wistro 1988,245)

Hoftung des Treuhönders
- Bouherrenmodell

- Funktionströgergebühren und

Gegenleistungen
{OLG Korlsruhe Urt.v. 5.2.1988 -15U 246/85, KoRS l9BB, i25)

Leitsotz:

Ein Beschlognohmeverbot kommt nicht in Betrocht bei Schriftstücken, die
keiner besonderen Geheimholtung unterliegen, sondern fur die Kenntnis-

nohme Dritter bestimmt sind, wie dies noturgemöß bei notoriellen Urkun-

den der Foll ist.

Aus den Gründen:

Noch den bisher durchgeführten Ermittlungen besteht derVerdocht, doß

sich die Besch u ld igten ei ner fortgesetzten Steuerh i ntezieh u n g zug u nsten

der Ko m mo nd itisten der Fi rmo C sowie der Absch reibu n gsgesel lschoften

D sowie E sowie zu ihren eigenen Gunsten strofbor gemocht hoben.

Den oben genonnten Unterlogen konn im Rohmen desvorliegenden Ver-

fohrens ols Beweismittel ein erhebliches Gewicht zukommen.

Die gesuchten Vertröge unterliegen entgegen der Auffossung des Amts-

gerichts nicht dem Beschlognohmeverbot des $ 92 SIPO.

Dos Beschlognohmeverbot des $92 SIPO knüpft unmittelbor on dos
Zeugnisveweigerungsrecht gemöß gS 52, 53 SIPO on,wobei sich ous der
Aufzöhlung der geschützten Gegensiönde in 5 92Abs.l SIPO ergibt, do0
nur solche Gegenstönde beschlognohmefrei sein sollen, die noch ihrem

Aussogegeholt zu dem Vertrouensverhölinis gehören, dos zwischen den

Beschuldigten und demienigen besteht, der ein Zeugnisverweigerungs-
recht hot. Aus dem Schutzzweck bzw. der Zielrichtung der Vorschriften

über die Zeugnisverweigerung und des hierous konsequent folgenden

Verbotes der Beschlognohme bei zeugnisverweigerungsberechtigten
Personen ergibt sich, doß nur solche Aufzeichnungen, Mitteilungen und

ondere Gegenstönde geschützt werden sollen, die innerhqlb dieses

Vertrouensverhöltnisses entstonden sind. Ein Beschlognohmeverbot
kommt doher nicht in Betrocht bei Schriftstücken, die keiner besonderen
Geheimholiung unterliegen, sondern fur die Kenntnisnohme Dritter

bestimmt sind (Korlsruher Kommentor/Loufhutte 2. Aufl., $92 Rdn.9l, wie
dies noturgemöß bei notoriellen Urkunden der Foll ist.

Leitsötze: 
v,-!

L Dos Ziel eines Bouherrenmodells isi nicht die möglichst kostengÜnstige

Errichtung eines Bouvorhobens, sondern der Erwerb einer Eigentums-

wohnung unter geringem Einsotz von Eigenkopitol.

2. Die Pflichten des Treuhönders sind doher nicht ouf besonders preis-

werte Gestoltung des Erwerbs gerichtet. Seine Pflichten und die Voll-

mocht sind vielmehr donoch zu bestimmen, doß die Bouherren einen

steuerlichen Erfol g erstreben, o us welchem d ie Mittel zu r Erlo n g u n g des

Eigenkopitols fließen sollen.

3. Ob die Leistungen der Funktionströger die ieweilige Gegenleistungen

wert sind oder ob diese ü berho upt ft r d ie Du rchfü h ru n g des Vorho bens

notwendig sind, ist ohne Bedeutung für die Bouherren, soweit die ein-

gegongenen Funktionströgervertröge zvr Durchführung des Vorho-

bens dienlich sind, in ihrer Gesqmtheit der kolkulotorischen Vorgobe

entsprechen und steuerlich Anerkennung finden.

Aus den Gründen:

Die Rechte und Pflichten der Beklogten zu 2 und der Umfong der ihr

edeilten Vollmocht besiimmen sich noch dem Treuhondvertrog anrischen

den Porteien und dem von den Porteien verfolgtenZiel.

l. Hierbei können die einzelnen Vedrogsverhöltnisse, die von den

Klögern im Rohmen ihrer Beteiligung on dem Bouherrenmodell ein-

gegongen sind, nicht voneinonder isolierl werden.

Die Verbundenheii dieser Vertröge untereinonder muß vielmehr in die

Auslegung ebenso einbezogen werden wie die Totsoche, doß die

Bouherren untereinonder eine Gesellschoft bilden und nur im Zusom-

menwirken oller Bouherren dos von ihnen erstrebte Ziel erreichen kön-

nen. Dieses Ziel ist nicht die möglichst kostengünstige Errichtung eines

Bouvorhobens, sondern der Erwerb einer Eigentumswohnung unter

196
.l89



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl '10/88 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl l0/88

geringem Einsotzvon Eigenkopitol. Diesem Einsotz soll noch Moglich-
keit eine Steuererspornis gegenüberstehen, die i ldeolfoll dos einge-
seizte Kopitol erreicht oder noch übersteigt. Soweit zur Verwirklichung
dieses Ziels Fremdkopitol ou{zunehmen ist, sollen hierouf entfollende
Zinsen und ein Disogio ebenfolls steuermindernd sich dohin ouswirken,
dofJ noch Moglichkeit kein oder nur geringes Kopitol ous freien Mitteln
oufzuwenden ist.

Durch die noch Fertigstellung des Bouvorhobens beginnende Vermie-
tung und Steuervorteile ous der Dqrlehensoufnohme sollen die Fremd-

mittel zurückgeführt werden und so letztlich der Bouherr Eigentümer
einer Wohnung werden, für welche er keine oder nur sehr geringe
Mittel ous seinem verfügboren Einkommen oufzubringen hoi.

2. Diese Zielsetzung bringt es mit sich, doß Mo0stob fur die Auslegung
der Verpflichtung u nd der Vol I mocht des Treu hö nders nicht ein Streben
der Bouherren noch möglichst preiswerter Gesfoltung des Erwerbs der
zu errichtenden Wohnung sein konn. Die Pflichten des Treuhönders
und die ihm erteilteVollmochtsind vielmehrdonoch zu bestimmen, dol)
die Bouherren einen steuerlichen Erfolg erstreben, ous welchem die
Mittel zur Erlongung des Eigenkopitol"s flieflen sollen.

3. Dies ist den Beteiligten on einem Bouherrenmodell ouch klor. Bei ihnen
hondelt es sich nicht um Vertrogsportner; die oufgrund geringer zur
Verfügung stehender Mittei dos Ziel möglichst preiswerter Errichtung

einer Wohnung verfolgen, die sie selbst nutzen wollen, sondern
sömtlich um Kopitolonlege6 deren Einkommerr noch dem Vorbringen
der Klöger den Höchstsotz des progressiven Einkommensteuertqrifs
erreicht.

Nur im Rohmen dieserTorifbesteuerung konn ouch dos Ziel der Betei-
ligung, ohne gröDeren Einsotz {rei verfügboren Kopitols Wohnungs-
eigentu m zu bilden, erreicht werden, N u r erhebl ich e steuerl ich onzuer-
kennende Werbungskosten könn enzur Erreichung dieses Ziels führen,
wobeionfönglich vorgegeben ist, doß diesen Kosten kein Gegenwert
in dem verwirklichten Bouvorhoben gegenübersteht, ondernfolls sie
steuerl ich gero de kein e Werbu n gs kosten, son dern H erstel I u n gskosten
bilden.

4. Die steuerliche Behondlung der Werbungskosten im Zusommenhong
mit dem Erwerb derWohnung ist dodurch gekennzeichnet, doß diese
ols sofort wirksomer Aufwond zur Erzielung spöteren Einkommens

behondeltwerden und domitvorloufend die Steuerlost mindern. Diese

Hoftung des Treuhönders
- Pflicht zur Prü{ung der Rohboumoßnohme?
{LG Oldenburg Urt.v. 21.8.1987 - 6 O 2008/86l

Leitsotz (d.Verf.),

Die Mittelverwendungskontrolle des Treuhönders verlongt nicht eine

Uberprüfung der Rohboumoßno hme.

Aus den Gründen:

Sollte die Verkleinerung der Wohnfloche ouf einer nochtröglichen
Anderung der Grundfloche (nicht nur der Dochneigung) beruhen, hoben
clie Kloger eb,enfcll-. erne Pflichtver'letzung cles Beklogten nicht dorgelegt.
Die verlroglich übernommene Pflicht des Treuhönders, die ordnungs-
gemöße Verwendung derMittelzu kontrollieren, geht nicht soweit, doß er
ohne weitere Anholtspunhe die Moße qm Rohbou überprüfen zu lossen

hötte. Auch bei Hinzuziehung der von den Porleien eingereichien Zeich-

nungen ist nicht ersichtlich, wo und wie sich die Grund{loche im Vergleich
zur ursprünglichen Plonung geönderl hötte. Auch die Klöger hoben dozu
n ichts vorgeiro gen. Der Vorwu rf der Pf I ichverletzu n g wü rde o ber voro us-

setzen, doß der Beklogte eine Anderung der Grundfloche hötte erkennen

können, so doß er Anloß zu einer genouen Uberprüfung gehobt hötte
oder do0 der von den Klögern beouftrogte Boubetreuer dem Beklogten

entsprechende Hinweise gegeben hötte. Auch dozu hoben die Kloger
nichts vorgetrogen. Die Behoupiung, der Beklogte hötte von dem Ein-

spruch des Nochborn und den sich dorous ergebenen Konsequenzen

erfohren, ist in diesem Zusommenhong unerheblich, denn dodurch hot
sich unstreitig nicht die Grundflöche des Wohnzimmers verönded.

Do die Klöger für einen obiektiven Pflichtverstoß des Beklogten dorle-
gungs- und beweispflichtig sind, hötfen sie Umstönde dorlegen müssen,

ous denen sich in der konkreten Situotion für den Beklogten ein Anholis-
punkt ouf eine Verönderung der GrundflAche ergeben hotte. Dieses

hoben sie nicht geton, so doß die Kloge gegen den Beklogten ohne
Beweiso ufno h me o bweisu n gsreif ist.
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nen Funktionströgerverlröge zur Durchführung des Vorhobens dienlich

sind und den erwünschten steuedichen Effekt ouslösen (CLG Köln Urt.v.

22.9.1981,9 U 221/80; OLG Düsseldorf Urt.v. 30.6. und 14.8,1987,23U
119/86 und 23 U 243/861.

Dem entsprichtes, doß die Klöger die Diskreponzzwischen dem Werlder
Vermittlung einer Finonzierung, die ihren Vorsiellungen entspröche, und

dem hierfur vereinborten Honoror selbst cufzeigen und die lnitioiorseite

ouf die Finonzierung ihrerVorloufkosten ous diesen Gebühren verweisen.

Ein zum Schodenersotz führendes Verholien der Beklogten zu 2liegl im

Abschluß von Funktionströgerverlrögen, die innerholb von 12,50/o des

kolkulierten Gesomtoufwondes eines ieden der Klöger liegen, doher nur,

soweit die Leistungen der Funktionströger nichtzur Erreichung des steuer-

lich erstrebten Erfolgs notwendig sind und ouch sonst kein vernünftiges
lnteresse der Bouherren on diesen Leistungen bestehen konn (BGH DB

1984,564,5651.

Dies ist hinsichtlich eines Teils der ous den Funktionströgergebühren gel-

tend gemochien Werbungskosten nicht ouszuschlieflen. Die Entschei-

dung hierüber höngt von der vorgrei{lichen Entscheidung des Finonz-

omtes über die Anerkennung der Gebühren ols Werbungskosten ob,

soweit die Kloger nicht durch ihren Beitrifi zu dem Modell ousdrücklich

die Beklogte zu 2 zum Abschluß entsprechender Vertröge ongewiesen

hoben.

Soweit die Steuerbehörde die Vergütung ous Vertrögen, deren Abschluß

in dos Ermessen der Beklogten zu 2 gestellt wor, ols Werbungskosien
onerkennen wird, tritt der Erfolg, den die Klöger mit ihrer Beteiligung on

dem Modell beobsichtigt hoben, ein. Allein soweit die Anerkennung von

Werbungskosten versogtwerden wird, ist der Beklogten zu 2 ein Vorwurf

zu mochen. Dieser konn freilich nicht dohin gehen, doß sie Funktions-

trögerverlröge obgeschlossen hot, sondern nur dohin, doß ihr Einfolls-

reichtum nicht hoch genug wor, Funktionen zu erfinden, von deren Nütz-
lichkeit fur die Verwirklichung des Vorhobens die Steuerbehörde über-

zeugt werden konn.

Stott der zum Teil geschlossenen Verfröge, die möglicheweise keine

steuerliche Anerkennung finden werden, hotte die Beklogte zu 2 nach

dem Verlrog mit den Klögern Funktionen finden müssen, die den vor-

gegebenen Rohmen vonl2,50/o ousfüllen und steuerliche Anerkennung
erfohren.

Minderung soll ihrerseits wiederum dozu führen, den selbst einzu-

setzenden Teil des Kopitols oufzuwiegen.

Dieses Ziel konn nur bei hochverdienenden Beteiligten erreicht wer-

den. Erreichidos Einkommen eines Beteiligten den oberen Bereich des

Einkommensteuerlorifs nicht, ist der ,,Vorreil" ous seiner Belostung mit

Werbungskosten so gering, doß dieser dos oufzubringende Kopitol

nicht oufzuwiegen vermog.

Aus dieser Vorgobe des Ziels ieder Beteiligung on einem Bouherren-

modell folgt gleichzeitig, doß die Minderung von Werbungskosten

nicht die Aufgobe des Treuhönders eines Bouherrenmodells sein konn,

wenn der Gesomtbetrog oller Werbungskosten steuerlich onzuerken-

nen ist und den Rohmen der Kolkulotion des Vorhobens nicht übersteigt.

Konn dos beobsichtigte Bouvorhoben ouch unterVermeidung steuer-

lich onerkennungsföhiger Werbungskosten durchgeführt werden,

wird der Gesomioufwond eines ieden Bouherren hierdurch zwor
geringer; iedoch nur um denienigen prozentuolen Anteil, den die

,,gesporten" Werbungsoufwendungen vom kalkulierten Gesomtouf-

wond ousmochten, wöhrend sich gleichzeitig dos ous dem freiverfÜg-

boren Einkommen einzusetzende Kopitol um etwo den vierfochen

Betro g der,,ers po t1en" Werbu n g skosten erh ö ht.

5. Diese steuerrechtliche Vorgobe fuhrt bei der Bestimmung der Pflichten

des Treuhönders und des Umfongs seinerVollmocht dozu, do{J dieser

ols zum Abschluß oller Vertröge berechtigt und verpflichtet ongesehen

werden muß, die zur Erreichung des steuerlichen Ziels notwendig sind

und on denen die Bouherren ous diesem Grunde ein lnteresse hoben.

Die Froge, ob in preiswerlererWeise - im theoretischen ldeolfoll unter

Vermeidung ieglicher Werbungskosten - dos Bouvorhoben verwirk-

licht werden konn, konn nicht zur Bestimmung derAufgoben des Treu-

hönders und des Umfongs der ihm erleilten Vollmocht herongezogen

werden.

Dies wor den Klögern noch ihrem eigenen Vorbringen ouch bewußt'

Sie trogen selbst vor, die offen ousgewiesenen Werbungskosten des

Modells überstiegen zum erheblichen Teil den Wert der entsprechen-

den Leistungen der Funktionströger nochholtig - ondernfolls können

die Funktionströgergebühren ouch nicht dozu dienen, die unvermeid-

boren Vorloufkosten der lniiiotoren des Modells zu decken.

6. Grundsötzlich dosselbe hot zur Bestimmung der Aufgoben des Treu-

hönders im Rohmen der Herstellung des Geböudes zu gelten.
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Der Herstellungsoufwond findet seinen Niederschlog im Wert des
verwirklichten Bouvorhobens. Er ist doher sofortiger steuerlicher Wirk-
somkeii entzogen, stottdessen wirkt er sich unter dem Gesichtspunkt
der Abschreibung für Abnutzung ous. Dies erfolgt grundsötzlich de-
gressiv, wos zur Folge hot, doD insbesondere in den ersten ochtJohren
noch Errichtung des Geböudes eine Abnutzung steuermindernd gel-
tend gemocht werden konn, der ein entsprechender Wertverlust nicht
gegenübersteht.

Z. Eine Absch reibu n g ist indessen o uf den Miteigentu mso nteil eines ieden
Bouherren on dem Grundstück nicht möglich, weil Grund und Boden
keiner Abnutzung unterliegt. Aufwond für den Grundstückserwerb
konn dementsprechend niemols steuerlich wirksom werden.

Diese Vorgoben führen dozv, doß der Anteil derienigen Kosten, die
vom Bouherren für den Erwerb von Grund und Boden oufzubringen
sind, im Rohmen der Kqlkulotion des Modells so niedrig wie möglich zu
sein hot und weiterhin olle Kosten, die steuerlich nicht ols Werbungs-
kosten geltend gemocht werden können, Herstellungskosten bilden
sollen.

lnsoweit besteht durchous ein vollwertiges und im Rohmen der Ver-
trogsouslegung onzuerkennendes lnteresse der Bouherren, die
Herstellungskosien von vermeidborem Aufwond freizuholten. Ver-
meidborer Aufwond findet, weil er vermeidbor ist, keinen Nieder-
schlog irr errtsprechend höherem Werf der Eigeniumswohnung. Des-
gleichen konn er nur in sehr geringem Mofl duich die die totsochliche
Abn utzu n g ü bersteigende Absch reibu n g steuerwi rkso m werden.

B. Die Beklogten weisen insoweit zutreffend dorou{hin, doß es den
Klögern on einem Schoden fehlt' Diese hoben sich bereiterklö4 zum
kolkulierten Gesomtoufwond eine Eigentumswohnu ng zu erwerben.
Der Zweck des von ihnen insoweit eingegongenen Engogement ist
zum vereinborten Preis erreicht.

Die Froge, ob dieselbe Wohnung zu einem niedrigeren Preis hötte
erworben werden können, ist verfehlt gestellt, nochdem die Klöger
durch ihren Beitrittzum Modell ihre Bereitschoft erklört hoben, zum kol-
kulierten Gesomtqufwond sich on dem Modellzu beteiligen (OLG Koln
Urt.v.22.9.i98l, 9 U 221/BO; OLG Düsseldorf Urr.v. 30. 6.1987,231)
119/86 und Urt. v. 14.8.1987,23 U 243/861.

lm übrigen trogen die Beklogten insoweit unwidersprochen vor, doß
keiner der Klöger sich vom Beitritt zum Modell hAte obholten lossen,
wenn die von der B-Gruppe kolkulierten, von den Bouheffen zu erset-

zenden lnitiotivkosten in der Werbung zum Beitritt zur Bouherrengemein-

schoft oder in den vorgönglich den Klögern zugönglich gemochten

Vertrogsmustern Kl bis K5 oufgedeckt worden wören.

Die von der Beklogten zu 2 in Vollmocht der Klöger obgeschlossenen
Funktionsirögervertröge entholien zu einem Teil keine fur die Durch-

führung des Vorhobens notwendigen Leistungen der verpflichteten
Funktionströger; wie die Kloger zutreffend ousführen.

Aus der Vermeidborkeit des Abschlusses der entsprechenden Funktions-

trögervertröge folgt iedoch nicht ohne Weiteres ein entsprechender
Schodenersotzonspruch. Die Kolkulotion des Modells beruhte ouf der
zu nö chst zu g eso gten steuerl ichen Anerken n u n g von Werbu n gso ufwen-

dungen in Höhe von 12,50/o des kolkulierten Gesomtoufwondes eines

ieden Bouherren. N ur bei Abschluß von Fun ktionströgervedrögen, d u rch

die diese Quote erreichtwurde, konnte bei einem Sieuersotz der Bouher-

ren von 600/o dos ous freiverlügborem Einkommen einzusetzende Eigen-

kopitol voll, bei einem Steuersotz von 50% noch in Höhe von rund 900/o

ous Sieuervorteilen im Zusommenhong mit der Beteiligung on dem

Modell erreicht werden.

Auf welchen einzelnen Posiiionen oder Leistungen die ols Werbungs-
kosten o nzuerken nenden Fu n ktionströ gergebü h ren totsöch lich beru hten

oder ob die Leistung des ieweiligen Funktionströgers dem vereinborten
Entgelt odöquot ist, ist fur die Beteiligten on einem Bouherrenmodell
^^Ll^-LrL:^ -.1^:-L-.::L:-. l:^ E.-^l-r:^--r-a^^-.^r,a-^ :- :L-^-sLilteLilililil gtetLIr9uiltg/ wet Ir urs tullKiluil5iluggtver llu99 ilr ililrir

Gesomtheit der kolkuloiorischen Vorgobe entsprechen und steuerlich

Anerkennung finden.

Dem entsprichtes, do0 die Beklogtezu 2 in der Kolkulotionsphose die ein-

zel nen f u r die Fu n ktionströ ger besti m mten Gebü h rensötze i n ersto u n I icher
Weise voriierte. Denselben Leisiungen wurde noch diesen Urkunden um
.l00% 

voneinonder obweichende Gebührensötze zugeordnet, ollein der
Gesomtbetrog von 12,50/0, der mit der Finonzbehörde obgestimmt wor,
wurde konstont geholten. Auf diesem Sotz beruhte die Kolkulqtion des

Modells; mit Werbungskosten ous Funktionsvertrögen, d. h. Kosten, denen

kein Gegenwert im Bouvorhoben gegenüberstond, woren die Bouherren

in der kolkulierten Höhe einverstonden. Kosten in dieser Höhe wqren not-

wendig, um die erstrebten Steuervorteile zu erreichen, ous denen derAuf-
wond der Beteiligung iedes der Klöger qn dem Modell obgedeckt werden
sollte.

Ob die Leisiungen der Funktionsiröger die ieweilige Gegenleistung wert
woren oder ob diese überhoupt für die Durchführung des Vorhobens not-

wendig woren, ist ohne Bedeutung fur die Klöger, soweit die eingegonge-
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Der Herstellungsoufwond findet seinen Niederschlog im Wert des
verwirklichten Bouvorhobens. Er ist doher sofortiger steuerlicher Wirk-
somkeii entzogen, stottdessen wirkt er sich unter dem Gesichtspunkt
der Abschreibung für Abnutzung ous. Dies erfolgt grundsötzlich de-
gressiv, wos zur Folge hot, doD insbesondere in den ersten ochtJohren
noch Errichtung des Geböudes eine Abnutzung steuermindernd gel-
tend gemocht werden konn, der ein entsprechender Wertverlust nicht
gegenübersteht.

Z. Eine Absch reibu n g ist indessen o uf den Miteigentu mso nteil eines ieden
Bouherren on dem Grundstück nicht möglich, weil Grund und Boden
keiner Abnutzung unterliegt. Aufwond für den Grundstückserwerb
konn dementsprechend niemols steuerlich wirksom werden.

Diese Vorgoben führen dozv, doß der Anteil derienigen Kosten, die
vom Bouherren für den Erwerb von Grund und Boden oufzubringen
sind, im Rohmen der Kqlkulotion des Modells so niedrig wie möglich zu
sein hot und weiterhin olle Kosten, die steuerlich nicht ols Werbungs-
kosten geltend gemocht werden können, Herstellungskosten bilden
sollen.

lnsoweit besteht durchous ein vollwertiges und im Rohmen der Ver-
trogsouslegung onzuerkennendes lnteresse der Bouherren, die
Herstellungskosien von vermeidborem Aufwond freizuholten. Ver-
meidborer Aufwond findet, weil er vermeidbor ist, keinen Nieder-
schlog irr errtsprechend höherem Werf der Eigeniumswohnung. Des-
gleichen konn er nur in sehr geringem Mofl duich die die totsochliche
Abn utzu n g ü bersteigende Absch reibu n g steuerwi rkso m werden.

B. Die Beklogten weisen insoweit zutreffend dorou{hin, doß es den
Klögern on einem Schoden fehlt' Diese hoben sich bereiterklö4 zum
kolkulierten Gesomtoufwond eine Eigentumswohnu ng zu erwerben.
Der Zweck des von ihnen insoweit eingegongenen Engogement ist
zum vereinborten Preis erreicht.

Die Froge, ob dieselbe Wohnung zu einem niedrigeren Preis hötte
erworben werden können, ist verfehlt gestellt, nochdem die Klöger
durch ihren Beitrittzum Modell ihre Bereitschoft erklört hoben, zum kol-
kulierten Gesomtqufwond sich on dem Modellzu beteiligen (OLG Koln
Urt.v.22.9.i98l, 9 U 221/BO; OLG Düsseldorf Urr.v. 30. 6.1987,231)
119/86 und Urt. v. 14.8.1987,23 U 243/861.

lm übrigen trogen die Beklogten insoweit unwidersprochen vor, doß
keiner der Klöger sich vom Beitritt zum Modell hAte obholten lossen,
wenn die von der B-Gruppe kolkulierten, von den Bouheffen zu erset-

zenden lnitiotivkosten in der Werbung zum Beitritt zur Bouherrengemein-

schoft oder in den vorgönglich den Klögern zugönglich gemochten

Vertrogsmustern Kl bis K5 oufgedeckt worden wören.

Die von der Beklogten zu 2 in Vollmocht der Klöger obgeschlossenen
Funktionsirögervertröge entholien zu einem Teil keine fur die Durch-

führung des Vorhobens notwendigen Leistungen der verpflichteten
Funktionströger; wie die Kloger zutreffend ousführen.

Aus der Vermeidborkeit des Abschlusses der entsprechenden Funktions-

trögervertröge folgt iedoch nicht ohne Weiteres ein entsprechender
Schodenersotzonspruch. Die Kolkulotion des Modells beruhte ouf der
zu nö chst zu g eso gten steuerl ichen Anerken n u n g von Werbu n gso ufwen-

dungen in Höhe von 12,50/o des kolkulierten Gesomtoufwondes eines

ieden Bouherren. N ur bei Abschluß von Fun ktionströgervedrögen, d u rch

die diese Quote erreichtwurde, konnte bei einem Sieuersotz der Bouher-

ren von 600/o dos ous freiverlügborem Einkommen einzusetzende Eigen-

kopitol voll, bei einem Steuersotz von 50% noch in Höhe von rund 900/o

ous Sieuervorteilen im Zusommenhong mit der Beteiligung on dem

Modell erreicht werden.

Auf welchen einzelnen Posiiionen oder Leistungen die ols Werbungs-
kosten o nzuerken nenden Fu n ktionströ gergebü h ren totsöch lich beru hten

oder ob die Leistung des ieweiligen Funktionströgers dem vereinborten
Entgelt odöquot ist, ist fur die Beteiligten on einem Bouherrenmodell
^^Ll^-LrL:^ -.1^:-L-.::L:-. l:^ E.-^l-r:^--r-a^^-.^r,a-^ :- :L-^-sLilteLilililil gtetLIr9uiltg/ wet Ir urs tullKiluil5iluggtver llu99 ilr ililrir

Gesomtheit der kolkuloiorischen Vorgobe entsprechen und steuerlich

Anerkennung finden.

Dem entsprichtes, do0 die Beklogtezu 2 in der Kolkulotionsphose die ein-

zel nen f u r die Fu n ktionströ ger besti m mten Gebü h rensötze i n ersto u n I icher
Weise voriierte. Denselben Leisiungen wurde noch diesen Urkunden um
.l00% 

voneinonder obweichende Gebührensötze zugeordnet, ollein der
Gesomtbetrog von 12,50/0, der mit der Finonzbehörde obgestimmt wor,
wurde konstont geholten. Auf diesem Sotz beruhte die Kolkulqtion des

Modells; mit Werbungskosten ous Funktionsvertrögen, d. h. Kosten, denen

kein Gegenwert im Bouvorhoben gegenüberstond, woren die Bouherren

in der kolkulierten Höhe einverstonden. Kosten in dieser Höhe wqren not-

wendig, um die erstrebten Steuervorteile zu erreichen, ous denen derAuf-
wond der Beteiligung iedes der Klöger qn dem Modell obgedeckt werden
sollte.

Ob die Leisiungen der Funktionsiröger die ieweilige Gegenleistung wert
woren oder ob diese überhoupt für die Durchführung des Vorhobens not-

wendig woren, ist ohne Bedeutung fur die Klöger, soweit die eingegonge-
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nen Funktionströgerverlröge zur Durchführung des Vorhobens dienlich

sind und den erwünschten steuedichen Effekt ouslösen (CLG Köln Urt.v.

22.9.1981,9 U 221/80; OLG Düsseldorf Urt.v. 30.6. und 14.8,1987,23U
119/86 und 23 U 243/861.

Dem entsprichtes, doß die Klöger die Diskreponzzwischen dem Werlder
Vermittlung einer Finonzierung, die ihren Vorsiellungen entspröche, und

dem hierfur vereinborten Honoror selbst cufzeigen und die lnitioiorseite

ouf die Finonzierung ihrerVorloufkosten ous diesen Gebühren verweisen.

Ein zum Schodenersotz führendes Verholien der Beklogten zu 2liegl im

Abschluß von Funktionströgerverlrögen, die innerholb von 12,50/o des

kolkulierten Gesomtoufwondes eines ieden der Klöger liegen, doher nur,

soweit die Leistungen der Funktionströger nichtzur Erreichung des steuer-

lich erstrebten Erfolgs notwendig sind und ouch sonst kein vernünftiges
lnteresse der Bouherren on diesen Leistungen bestehen konn (BGH DB

1984,564,5651.

Dies ist hinsichtlich eines Teils der ous den Funktionströgergebühren gel-

tend gemochien Werbungskosten nicht ouszuschlieflen. Die Entschei-

dung hierüber höngt von der vorgrei{lichen Entscheidung des Finonz-

omtes über die Anerkennung der Gebühren ols Werbungskosten ob,

soweit die Kloger nicht durch ihren Beitrifi zu dem Modell ousdrücklich

die Beklogte zu 2 zum Abschluß entsprechender Vertröge ongewiesen

hoben.

Soweit die Steuerbehörde die Vergütung ous Vertrögen, deren Abschluß

in dos Ermessen der Beklogten zu 2 gestellt wor, ols Werbungskosien
onerkennen wird, tritt der Erfolg, den die Klöger mit ihrer Beteiligung on

dem Modell beobsichtigt hoben, ein. Allein soweit die Anerkennung von

Werbungskosten versogtwerden wird, ist der Beklogten zu 2 ein Vorwurf

zu mochen. Dieser konn freilich nicht dohin gehen, doß sie Funktions-

trögerverlröge obgeschlossen hot, sondern nur dohin, doß ihr Einfolls-

reichtum nicht hoch genug wor, Funktionen zu erfinden, von deren Nütz-
lichkeit fur die Verwirklichung des Vorhobens die Steuerbehörde über-

zeugt werden konn.

Stott der zum Teil geschlossenen Verfröge, die möglicheweise keine

steuerliche Anerkennung finden werden, hotte die Beklogte zu 2 nach

dem Verlrog mit den Klögern Funktionen finden müssen, die den vor-

gegebenen Rohmen vonl2,50/o ousfüllen und steuerliche Anerkennung
erfohren.

Minderung soll ihrerseits wiederum dozu führen, den selbst einzu-

setzenden Teil des Kopitols oufzuwiegen.

Dieses Ziel konn nur bei hochverdienenden Beteiligten erreicht wer-

den. Erreichidos Einkommen eines Beteiligten den oberen Bereich des

Einkommensteuerlorifs nicht, ist der ,,Vorreil" ous seiner Belostung mit

Werbungskosten so gering, doß dieser dos oufzubringende Kopitol

nicht oufzuwiegen vermog.

Aus dieser Vorgobe des Ziels ieder Beteiligung on einem Bouherren-

modell folgt gleichzeitig, doß die Minderung von Werbungskosten

nicht die Aufgobe des Treuhönders eines Bouherrenmodells sein konn,

wenn der Gesomtbetrog oller Werbungskosten steuerlich onzuerken-

nen ist und den Rohmen der Kolkulotion des Vorhobens nicht übersteigt.

Konn dos beobsichtigte Bouvorhoben ouch unterVermeidung steuer-

lich onerkennungsföhiger Werbungskosten durchgeführt werden,

wird der Gesomioufwond eines ieden Bouherren hierdurch zwor
geringer; iedoch nur um denienigen prozentuolen Anteil, den die

,,gesporten" Werbungsoufwendungen vom kalkulierten Gesomtouf-

wond ousmochten, wöhrend sich gleichzeitig dos ous dem freiverfÜg-

boren Einkommen einzusetzende Kopitol um etwo den vierfochen

Betro g der,,ers po t1en" Werbu n g skosten erh ö ht.

5. Diese steuerrechtliche Vorgobe fuhrt bei der Bestimmung der Pflichten

des Treuhönders und des Umfongs seinerVollmocht dozu, do{J dieser

ols zum Abschluß oller Vertröge berechtigt und verpflichtet ongesehen

werden muß, die zur Erreichung des steuerlichen Ziels notwendig sind

und on denen die Bouherren ous diesem Grunde ein lnteresse hoben.

Die Froge, ob in preiswerlererWeise - im theoretischen ldeolfoll unter

Vermeidung ieglicher Werbungskosten - dos Bouvorhoben verwirk-

licht werden konn, konn nicht zur Bestimmung derAufgoben des Treu-

hönders und des Umfongs der ihm erleilten Vollmocht herongezogen

werden.

Dies wor den Klögern noch ihrem eigenen Vorbringen ouch bewußt'

Sie trogen selbst vor, die offen ousgewiesenen Werbungskosten des

Modells überstiegen zum erheblichen Teil den Wert der entsprechen-

den Leistungen der Funktionströger nochholtig - ondernfolls können

die Funktionströgergebühren ouch nicht dozu dienen, die unvermeid-

boren Vorloufkosten der lniiiotoren des Modells zu decken.

6. Grundsötzlich dosselbe hot zur Bestimmung der Aufgoben des Treu-

hönders im Rohmen der Herstellung des Geböudes zu gelten.
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geringem Einsotzvon Eigenkopitol. Diesem Einsotz soll noch Moglich-
keit eine Steuererspornis gegenüberstehen, die i ldeolfoll dos einge-
seizte Kopitol erreicht oder noch übersteigt. Soweit zur Verwirklichung
dieses Ziels Fremdkopitol ou{zunehmen ist, sollen hierouf entfollende
Zinsen und ein Disogio ebenfolls steuermindernd sich dohin ouswirken,
dofJ noch Moglichkeit kein oder nur geringes Kopitol ous freien Mitteln
oufzuwenden ist.

Durch die noch Fertigstellung des Bouvorhobens beginnende Vermie-
tung und Steuervorteile ous der Dqrlehensoufnohme sollen die Fremd-

mittel zurückgeführt werden und so letztlich der Bouherr Eigentümer
einer Wohnung werden, für welche er keine oder nur sehr geringe
Mittel ous seinem verfügboren Einkommen oufzubringen hoi.

2. Diese Zielsetzung bringt es mit sich, doß Mo0stob fur die Auslegung
der Verpflichtung u nd der Vol I mocht des Treu hö nders nicht ein Streben
der Bouherren noch möglichst preiswerter Gesfoltung des Erwerbs der
zu errichtenden Wohnung sein konn. Die Pflichten des Treuhönders
und die ihm erteilteVollmochtsind vielmehrdonoch zu bestimmen, dol)
die Bouherren einen steuerlichen Erfolg erstreben, ous welchem die
Mittel zur Erlongung des Eigenkopitol"s flieflen sollen.

3. Dies ist den Beteiligten on einem Bouherrenmodell ouch klor. Bei ihnen
hondelt es sich nicht um Vertrogsportner; die oufgrund geringer zur
Verfügung stehender Mittei dos Ziel möglichst preiswerter Errichtung

einer Wohnung verfolgen, die sie selbst nutzen wollen, sondern
sömtlich um Kopitolonlege6 deren Einkommerr noch dem Vorbringen
der Klöger den Höchstsotz des progressiven Einkommensteuertqrifs
erreicht.

Nur im Rohmen dieserTorifbesteuerung konn ouch dos Ziel der Betei-
ligung, ohne gröDeren Einsotz {rei verfügboren Kopitols Wohnungs-
eigentu m zu bilden, erreicht werden, N u r erhebl ich e steuerl ich onzuer-
kennende Werbungskosten könn enzur Erreichung dieses Ziels führen,
wobeionfönglich vorgegeben ist, doß diesen Kosten kein Gegenwert
in dem verwirklichten Bouvorhoben gegenübersteht, ondernfolls sie
steuerl ich gero de kein e Werbu n gs kosten, son dern H erstel I u n gskosten
bilden.

4. Die steuerliche Behondlung der Werbungskosten im Zusommenhong
mit dem Erwerb derWohnung ist dodurch gekennzeichnet, doß diese
ols sofort wirksomer Aufwond zur Erzielung spöteren Einkommens

behondeltwerden und domitvorloufend die Steuerlost mindern. Diese

Hoftung des Treuhönders
- Pflicht zur Prü{ung der Rohboumoßnohme?
{LG Oldenburg Urt.v. 21.8.1987 - 6 O 2008/86l

Leitsotz (d.Verf.),

Die Mittelverwendungskontrolle des Treuhönders verlongt nicht eine

Uberprüfung der Rohboumoßno hme.

Aus den Gründen:

Sollte die Verkleinerung der Wohnfloche ouf einer nochtröglichen
Anderung der Grundfloche (nicht nur der Dochneigung) beruhen, hoben
clie Kloger eb,enfcll-. erne Pflichtver'letzung cles Beklogten nicht dorgelegt.
Die verlroglich übernommene Pflicht des Treuhönders, die ordnungs-
gemöße Verwendung derMittelzu kontrollieren, geht nicht soweit, doß er
ohne weitere Anholtspunhe die Moße qm Rohbou überprüfen zu lossen

hötte. Auch bei Hinzuziehung der von den Porleien eingereichien Zeich-

nungen ist nicht ersichtlich, wo und wie sich die Grund{loche im Vergleich
zur ursprünglichen Plonung geönderl hötte. Auch die Klöger hoben dozu
n ichts vorgeiro gen. Der Vorwu rf der Pf I ichverletzu n g wü rde o ber voro us-

setzen, doß der Beklogte eine Anderung der Grundfloche hötte erkennen

können, so doß er Anloß zu einer genouen Uberprüfung gehobt hötte
oder do0 der von den Klögern beouftrogte Boubetreuer dem Beklogten

entsprechende Hinweise gegeben hötte. Auch dozu hoben die Kloger
nichts vorgetrogen. Die Behoupiung, der Beklogte hötte von dem Ein-

spruch des Nochborn und den sich dorous ergebenen Konsequenzen

erfohren, ist in diesem Zusommenhong unerheblich, denn dodurch hot
sich unstreitig nicht die Grundflöche des Wohnzimmers verönded.

Do die Klöger für einen obiektiven Pflichtverstoß des Beklogten dorle-
gungs- und beweispflichtig sind, hötfen sie Umstönde dorlegen müssen,

ous denen sich in der konkreten Situotion für den Beklogten ein Anholis-
punkt ouf eine Verönderung der GrundflAche ergeben hotte. Dieses

hoben sie nicht geton, so doß die Kloge gegen den Beklogten ohne
Beweiso ufno h me o bweisu n gsreif ist.
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Beschlognqhme notorieller Urkunden
- Beschlognohmeverbot, $92 SIPO

- Anmerkung
(LG Stuttgort Beschl.v. 21.4.1988 - I Qs 28/BB, wistro 1988,245)

Hoftung des Treuhönders
- Bouherrenmodell

- Funktionströgergebühren und

Gegenleistungen
{OLG Korlsruhe Urt.v. 5.2.1988 -15U 246/85, KoRS l9BB, i25)

Leitsotz:

Ein Beschlognohmeverbot kommt nicht in Betrocht bei Schriftstücken, die
keiner besonderen Geheimholtung unterliegen, sondern fur die Kenntnis-

nohme Dritter bestimmt sind, wie dies noturgemöß bei notoriellen Urkun-

den der Foll ist.

Aus den Gründen:

Noch den bisher durchgeführten Ermittlungen besteht derVerdocht, doß

sich die Besch u ld igten ei ner fortgesetzten Steuerh i ntezieh u n g zug u nsten

der Ko m mo nd itisten der Fi rmo C sowie der Absch reibu n gsgesel lschoften

D sowie E sowie zu ihren eigenen Gunsten strofbor gemocht hoben.

Den oben genonnten Unterlogen konn im Rohmen desvorliegenden Ver-

fohrens ols Beweismittel ein erhebliches Gewicht zukommen.

Die gesuchten Vertröge unterliegen entgegen der Auffossung des Amts-

gerichts nicht dem Beschlognohmeverbot des $ 92 SIPO.

Dos Beschlognohmeverbot des $92 SIPO knüpft unmittelbor on dos
Zeugnisveweigerungsrecht gemöß gS 52, 53 SIPO on,wobei sich ous der
Aufzöhlung der geschützten Gegensiönde in 5 92Abs.l SIPO ergibt, do0
nur solche Gegenstönde beschlognohmefrei sein sollen, die noch ihrem

Aussogegeholt zu dem Vertrouensverhölinis gehören, dos zwischen den

Beschuldigten und demienigen besteht, der ein Zeugnisverweigerungs-
recht hot. Aus dem Schutzzweck bzw. der Zielrichtung der Vorschriften

über die Zeugnisverweigerung und des hierous konsequent folgenden

Verbotes der Beschlognohme bei zeugnisverweigerungsberechtigten
Personen ergibt sich, doß nur solche Aufzeichnungen, Mitteilungen und

ondere Gegenstönde geschützt werden sollen, die innerhqlb dieses

Vertrouensverhöltnisses entstonden sind. Ein Beschlognohmeverbot
kommt doher nicht in Betrocht bei Schriftstücken, die keiner besonderen
Geheimholiung unterliegen, sondern fur die Kenntnisnohme Dritter

bestimmt sind (Korlsruher Kommentor/Loufhutte 2. Aufl., $92 Rdn.9l, wie
dies noturgemöß bei notoriellen Urkunden der Foll ist.

Leitsötze: 
v,-!

L Dos Ziel eines Bouherrenmodells isi nicht die möglichst kostengÜnstige

Errichtung eines Bouvorhobens, sondern der Erwerb einer Eigentums-

wohnung unter geringem Einsotz von Eigenkopitol.

2. Die Pflichten des Treuhönders sind doher nicht ouf besonders preis-

werte Gestoltung des Erwerbs gerichtet. Seine Pflichten und die Voll-

mocht sind vielmehr donoch zu bestimmen, doß die Bouherren einen

steuerlichen Erfol g erstreben, o us welchem d ie Mittel zu r Erlo n g u n g des

Eigenkopitols fließen sollen.

3. Ob die Leistungen der Funktionströger die ieweilige Gegenleistungen

wert sind oder ob diese ü berho upt ft r d ie Du rchfü h ru n g des Vorho bens

notwendig sind, ist ohne Bedeutung für die Bouherren, soweit die ein-

gegongenen Funktionströgervertröge zvr Durchführung des Vorho-

bens dienlich sind, in ihrer Gesqmtheit der kolkulotorischen Vorgobe

entsprechen und steuerlich Anerkennung finden.

Aus den Gründen:

Die Rechte und Pflichten der Beklogten zu 2 und der Umfong der ihr

edeilten Vollmocht besiimmen sich noch dem Treuhondvertrog anrischen

den Porteien und dem von den Porteien verfolgtenZiel.

l. Hierbei können die einzelnen Vedrogsverhöltnisse, die von den

Klögern im Rohmen ihrer Beteiligung on dem Bouherrenmodell ein-

gegongen sind, nicht voneinonder isolierl werden.

Die Verbundenheii dieser Vertröge untereinonder muß vielmehr in die

Auslegung ebenso einbezogen werden wie die Totsoche, doß die

Bouherren untereinonder eine Gesellschoft bilden und nur im Zusom-

menwirken oller Bouherren dos von ihnen erstrebte Ziel erreichen kön-

nen. Dieses Ziel ist nicht die möglichst kostengünstige Errichtung eines

Bouvorhobens, sondern der Erwerb einer Eigentumswohnung unter
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festgestellt. Zu einer Prüfung oller Rechnungen bestond kein Anlo0, noch-

dem der Beklogte keine konkreten Einwendungen gegen bestimmie ein-

zel ne Positionen erhebt.

Anmerkung:

Dos OLG Düsseldorf stellt zu Recht fest, doß Veriöhrungsbeginn der Zeit-

punkt der Entstehung des Schodenersotzonspruchs sei. Es kommt donn

ouch zu dem richtigen Ergebnis, dofl der durch die versöumte Vorsteuer-

verrechnung eingetretene Schoden bereits mit der Abgobe unrichtiger

Steueronmeldungen eintrot. Denn die Steueronmeldung stehi einer

Steuerfestsetzu n g u nter Vorbeho lt der N och prüf u n g g leich ( 0S 150, 168, 164

AOl. Nicht nochvollziehbor ist, worum entgegen dem Wortlout der $5 68

StBerG, l9B BGB f ü r den Veriö h ru n gsbeg i n n d ie Sch o denentsteh u ng n icht

ousreichend sein soll, sondern es ouf die,,Endgültigkeit" eines Schodens

onkommen soll.

Es besieht einhellige Auffossung, doß der Veriöhrungsbeginn nichi erfor-

de4 doß die Hohe eines Schodens feststeht (Polondt-Heinrichs $ l9B,l mit

weiteren Nochweisenl.

Voroussetzung für den Veriöhrungsbeginn ist die Schodenentstehung,

wobei es genügt, doß die Moglichkeit einer Feststellungskioge besteht.

Es ist nicht erforderlich, doß überhoupt schon eine Schödigung feststeht.

Es genügt, dof) mit dem Bestehen eines eingetretenen Schodens gerech-

net werden kon n, mog selbst die Schodig ung nicht ein mo I wo hrscheinlich

sein. (OLG Stuttgort, VersR 1980,55 unter Hinweis ouf RG HRR 40,980;
Münchener Kommenior - von Feldmonn $]98, l; LG Köln Gl l9BB,ll2l.

Dos OLG Düsseldorf beruft sich zur Unierstützung seiner Rechtsouf-

fossung ouf dos Urteildes lVo-Senots im Urteil vom27.11.1985 (G|1986,26

: DSIR 1986,200 m.Anm. Messmerl. Der BGH hot in dieser Entscheidung

die erstmolige und überroschende Entscheidung getroffen, doß grund-

sötzlich der Zeitpunkt der Betriebsprüfung ols Veriöhrungsbeginn onzu-

sehen sei. Es komme nicht dorouf on, ob es durch die Betriebsprüfung erst-

mols zu einer schödigenden Veronlogung komme. Es genüge ouch die

Mög I ich keit ei ner Hero bsetzu n g der bereits entsto ndenen vermeid bo ren

Steuerbelostung durch die Betriebsprüfung.

Worum obersollen Mondonten, die einer regelmö0igen BetriebsprÜfung

unierworfen sind, besser gestellt werden beim Veriöhrungsbeginn ols

Steuerpflichtige, die nur selten oder gor keiner Beiriebsprüfung unier-

liegen? Auch in dem Urteil des BGH fehlt die Auseinondersetzung mit der

bisher einhelligen Rechtsprechung a)m Veriöhrungsbeginn gemöß

$I9B BGB.

Aus dem Sinnzusommenhong der Aufzöhlung in $ 92 Abs. I SIPO sowie

dem Schuizzweck der Norm ergibt sich, doß nur Unterlogen, die im

Rohmen eines konkreten Vertrouensverhöltnisses entstonden sind, ouf die

sich desholb gerode dos Zeugnisveweigerungsrecht bezieht, beschlog-

nohmefrei sein sollen. Demgemöß unierliegen ouch privotschriftliche Ver-

einborungen und Vertröge, die einem Notor lediglich zur Verwohrung

übergeben wurden, der Beschlognohme.

Es sei ollerdings ousdrücklich dorouf hingewiesen, doß Unterlogen, die

dem Entstehen der oben ongeführten Urkunden vorongegongen sind,

insbesondere Gespröchsnotizen und VertrogsentwÜrfe, unter dos

Beschlognohmeprivileg follen. Noch oll dem können die von der Stoots-

onwoltschoft gesuchten Vertröge, mögen sie nun notoriell beurkundet

oder privotschriftlich geschlossen sein, in zulössiger Weise beschlog-

nohmi werden. Entgegen der Auffossung des Amtsgerichts sind ouch die

Vorousseizungen des 5103 SIPO gegeben. Bei den in $$52,53 SIPO

genonnten Personen ist eine Durchsuchung erloubt, wenn konkrete

Anholtspunkte dofür bestehen, do0 der Beschlognohme unterliegende

Gegensiö nde gefunden werden.

Bei einerobiektiven und versiöndigen Würdigung des Sochverholts konn

hieron kein Zweifei besiehen. in diese Beweriurrg mu0 eirrfließetr, .jofi
noch den bisherdurchgefuhrten Ermittlungen die NoioreA und Bseitl974
furdie C totig woren und eine Reihevon noioriellen Vertrögen beurkunde-

ten, die in Zr-rsommenhong mit der X-KG zu sehen sind. lm übrigen steht

fest, do0 Vertröge zur Durchführung der eine weseniliche Rolle spielenden

,,Fomilienvereinborung" bei den hier in Froge stehenden Notoren beur-

kundet worden sind, so doß dovon ouszugehen ist, doß, nochdem diese

schon m ii der Du rchf ü h ru n g bzw Abwickl u n g der,,Fo m il ienverei n bo ru n g"

gefoßtworen, ouch die erforderlichen noioriellen Vertröge hier geschlos-

sen worden sind. Es bedorf keinerweiteren Erörterung, doß einevorherige

Anhörung der Noiore unierbleiben muß, do die Beschuldigien nicht vor-

zeitig von diesen Ermittlungen in Kenntnis gesetzt werden sollen ...

Anmerkung:

Zum fehlenden Zeugnisveweigerungsrecht des Steuerberoters gem.

$383 Abs.l Nr.6 ZPO hinsichtlich der eigenen beruflichen Hondlungen

verweisen wir ouf OLG Koblenz Gl 1986,123 mit weiterfÜhrenden Recht-

sprechungshinweisen zur Verschwiegenheitspflicht. Zum fehlenden

Beschlognohmeschutz gem. $ 97 Abl i Nr. 3 SIPO für fertiggestellte

Johresobschlüsse, Bilonzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, ver-

weisen wir ouf LG Stuttgort Gl 1988,63.
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GI Leitsötze

Hoftung des Treuhönders im Bouherrenmodell

l. Die Prospektongobe ,,Mietzusoge mit Zusoge der Bonkbürgschoft"
und ,,Mieigorontie ouf 5 Johre" ist nicht so zu versiehen, dofl eine Bonk-
bürgschoft in Höhe der gesomten Mieteinnohmen fur olle Bouherren
ouf die Douer von 5 Johren gestellt wird. Es ist ousreichend, wenn die
Bonkbürgschoft dos Teilrisiko, einen Teil der Mieteinnohmen nicht zu

erholten, ousreichend obdeckt. Dies ist bei einer Bonkbürgschoft, die
360/o der ouf 5 Johre gorontierlen Mieteinnohmen obdeckl ous-
reichend gegeben.

2. Es gehör1 nicht zu den Aufgo ben des Treu hö nders, lo ufend von sich o us

die Ordnungsmößigkeit der einzelnen Gewerke zu kontrollieren und
ouch ohne entsprechende Anweisung seitens des Boubetreuers oder
der Bouherren von sich ous Möngel zu rügen.

(LG Trounstein, Ur1.v. 5.7.1988 - 2 O 2482/B7l

Provisionsgeschöfte / Herousgobepflicht I
sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

I . Ein Steuerberoter; derfür die Vermittlung der Beteiligung on einem Bou-
herrenmodell on seinen Mondonten vom Vertreiber des Modells eine
Vermittlungsprovision erholt, hot seinem Mondonten diese gen.9667
BGB herouszugeben.

2. Verschweigt der Steuerberoter die Annohme der Provision gegenüber
seinem Mondonten, hondeliersittenwidrig im Sinne des $ 826 BGB. Für

den Eintritt eines Schodens gilt der Anscheinsbeweis.
(LG Wupperrol Ud.v. 13.l0.l9BZ - 5 O t7l/86 STEUER-TELEX 30l8l

Vertrogliche Treuepflicht des Treuhönders

Vereinbort der Treuhönder mit dem Finonzierungsvermittler eine erfolgs-
unobhöngige Vergütungsp{licht für die Vermittlung der Zwischen- und
Endfinonzierung, für die ouch unter Berücksichtigung des steuerlichen
Gesomtkonzeptes eines Bouherrenmodells kein vernünftiger Grund
erkennbor ist und on der die Bouherren keinerlei nochvollziehbores
lnteresse hoben können, so verstößt er in grober Weise gegen seine
vertro g I iche Treuepf I icht.
(AG München Urt.v. 21.5.1987 - 3 C 5040/87, STEUER-TELEX4422l

Hier wor der Schoden hinsichtlich der Umsoizsteuern fur die Johre1976
vnd 1977 endgültig bis zum Johresende 1982 eingetreten. Die ouf den
Verlust der entsprechenden Verrechnungsmöglichkeiten gestützten
Schodenersotzonsprüche des Klögers verföhrten folglich bis zum Johres-
ende 1985. Demgemöß trot die Veriöhrung dieser Ansprüche vor Beginn
des vorliegenden Verfohrens ein.

Dem konn der Klöger nicht mit Erfolg entgegenholten, doß der Beklogte
es versöumt hobe, rechtzeitig ouf seine Schodenersotzpflicht und den Louf

einer Veriö h rungsfrist h inzuweisen.

Der Bundesgerichtshof hot erstmols mit seinem Urteil vom 20.1.1982 (s. o.)

ousgesprochen, doß ein Steuerberoter seine Sorgfoltspflichten verletzt,
wenn er seinen Mondonten nicht rechtzeitig ouf eine gegen ihn, den
Steuerberoter, bestehende Schodenersotlorderung und ouf deren
drohende Veriöhrung hinweist. Es muß sich dobei um einen vorwerfboren
(: schuldhoften) Belehrungsfehler des Steuerberoters hondeln. Es kommt
folglich entscheidend dorouf on, ob der Steuerberoter Anloß zu einer
Belehrung hotte (BGH o.o.O., Gl B/82: ZiP 1982, 451m.Anm. Gröfe,
NJW l9B2,l2B5,l2BB). lm übrigen konn einem Steuerberoter dos Unter-
lossen der gebotenen Beleh ru n g vor dem Beko n ntwerden der geschilder-
ten Entscheidung des Bundesgerichtshofes nicht ols schuldhofter Pflicht-

verstoß zugerechnet werden (BGH NJW 1986,ll92,l2}4l.

Gemessen on diesen Grundsötzen loßt sich ein vorwerfborerVerstoß des
Beklo gten gegen eine ih m obliegende Belehrungspfl icht nicht feststel len.

Sein Mondot für den Klöger endete zum 31..l0. l9B2.Zu diesem Zeitpunkt
wor die erwöhnte Entscheidung des Bundesgerichtshofes noch nicht hin-
reichend bekanni. Sie ist zwor om 20J.1982 ergongen, in der Neuen
Juristischen Wochenschrift ober erst im Juni l9B2 (Heft Nr. 23) veröffent-
lichtworden. Bis zu einer ongemessenen Verbreitung in den einschlögigen
Fochzeitschriften woren - noch der Einschötzung des Senots - mindestens

vier weitere Monote erforderlich. lm übrigen hofie der Beklogte keinen
Anloß, oufgrund dessen er eine Schodenersotzpflicht seinerseits mit

korrespondierender Beleh rungspflicht hötte erken nen kön nen.

lm übrigen ist der Houptonspruch begründei, olso in Höhe von31.706,66
DM. Diese Summe setzt sich ous den entgongenen Vorsteuerverrech-
nungsmöglichkeiten fur die Steueriohre lgZB bis l9B2 zusommen.

Der Senot folgt insoweit den umfossenden Schodenoufsiellungen des
Klögers, deren Einzelposiiionen - mit Ausnohme eines Betroges von l.Zl0
DM in der Aufstellung für 1979 - mit den beigefügten Rechnungen belegt
werden. Dos hct der Senot onhond von umfongreichen Stichproben
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Noch 5lZ0 Abs.2 Nr.'l AO begonnen die Festsetzungsfristen fur die

U m sotzsieuern der J o h re197 6 undl977 m it dem Ab lo uf der Ko I en derio h re

zu loufen, in denen die Steuererklörungen eingereicht worden sind 11977

und lgZB). Die Fristen liefen infolgedessen ob mit den Johresenden l98l

und 1982. Donoch wor eine Anderung der ieweiligen Steuerbescheide
(: Steueronmeldungen des Klögers) nur noch unterden Vorousseizungen

des $$ lZ3 Abs. I Nr. 2 AO möglich, dos heißt bei grobem Verschulden des

Klögers ousgesch lossen.

Soweit der Ablouf der Festsetzungsfrist durch den Beginn einer Außen-

prüfung gehemmt wird ($ lZl Abs.4 AO), olso die Moglichkeit einer unein-

gesch rö n kten Abö n deru n g des ergo n g en en Steuerbescheid es (: Sieuer-

onmeldung) zeitlich verlöngert wird, hot der - dofür dorlegungs- und

beweispflichtige - Klöger nichts zu einer Betriebsprüfung vorgetrogen,

die sich ouf die Johre 1976 und1977 erslreckt hötte.

Für die umstrittenen Schodenersotzonsprüche des Klögers, bezogen ouf

die Steuererklörungen +w1976 und1977, bedeutet dies zunöchst folgen-

des, Der durch die versöumte Vorsteuerverrechnung eingetretene Scho-

den trot bereits mit Abgobe der insoweit unrichtigen Steueronmeldung
(: Steuerbescheid unter Vorbeholt der Anderung) ein.

Domit wor der Schoden ober noch nicht endgültig entstonden. Er konnte

bis zum Ablouf der Festsetzungsfristen durch Korrekiur der unrichtigen

Steueronmeldungen wieder beseitigt werden (s.o.). Bis zu diesen Zeit-

punkten (hier, Ende lg8l und l9B2) wor ouch der Beklogte im Rohmen

seiner fortgeführten Tötigkeit ols Steuerberoter des Klögers verpflichtet,

die ergehenden Steuerbescheide zu überprüfen und bei etwoigen Feh-

lern eine Anderung oder Berichtigung herbeizuführen (vgl.' BGH Urt.v.

20.1.1982 - lVo ZR 314/80 - Gl B/82:LiP l9B2,451m.Anm. Gröfe :
NJW 1982,1285,12861

DoD für den Schodeneintritt ouf sein endgültiges Entstehen, hier olso ouf

den Verlust der Berichtigungsmöglichkeit, obzustellen ist, ergibt sich des

weiteren ous folgender Erwögung: Für den Foll, doß eine Betriebsprüfung

stottfindet, wird dos ,,Entstehen" ersl mit dem Abschluß der Betriebs-

prüfung ongenommen, do bis dohin ein Vermeiden der Steuerbelostung

immer noch möglich ist tBGH'Urt.v. 27.11.1985 -lYaZR97/ 84 - Gl1986,27
: EW|R $ 68 StBerG 1/86,297 (Gröfe) :BGllZ96,290: NJW 1986,1162
: WM l9 86, 261: Vers R I 98 6, 362 : MD R I 986, 3BZ : StB I 986, 94 ). D iese r

Gedo n ke laDt sich o uf den h iervorliegenden Fo I I einer vorlö ufigen Steuer-

festsetzung übertrogen. Es kommt - iedenfolls für Veriöhrungsfrogen -
desholb ouf den endgültigen Eintritt des Schodens und nicht ouf seine

onföngliche Entwicklung on.

Gl Hinweise

Mißlungene stille Gesellschoften sind nicht selten Gegenstond von Hoft-

pf lichto nsprüchen.

Dos Hondbuch der stillen Gesellschoft von Poulick wird nunmehr in der

4. Au{loge in einer Neubeorbeitung von Blourock vorgelegt.

Dos Werk befoßt sich von der Gründung bis zur Auflösung mit ollen

Problemfö llen einer stil len Gesel lschofi. Gesto ltu ngsvorsch löge werden

unterbreiiet. Dorüber hinous wird ouf die beliebten Mittel ononymer

Einkunftsverlogerung - die Unierbeteiligung und die GmbH und Still -
ousführlich eingegongen.

Hoftpflichtfölle ous der Steuergestoltungsberotung stiller Gesellschoften

sollte es noch Kenntnis des Poulick/Blourock nicht mehr geben.
(Poulick/Blourock Hondbuch der siillen Gesellschoft, Verlog Dr. Otto
Schmitt KG, Köln, 1988,649 Seiten DIN A5, 165,- DM)

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-lq l9BB)

Abtretung

- des Sfeuererstottu ngso nspruchs
: geschöftsmaßige - 546,4 AO
: Vorousobtretung, $ 3 AGBG

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Abtretung v. Ersiottungsonsprüchen

- Holtungshöchstsumme DM 100.000

- Verlöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Anlogeberotung

- Abgrenzung zur Anlogevermittlung

- Prüfung des Grundstückswerts

- wirtschoftliche Risiken

- Prognosen

Antrog

- lnvestitionszuloge

BB, 50
88, 50
BB, 94

{LS)

Anwoltsvertrog

- Ende des -
Bouherrenmodell

- Aufgobengebiet des Treuhönders

- Beteiligung trotz steuerlicher Risiken

- oblektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

- Schodenersotz, negofives lnteresse

- Ziel des -
Belehrungspflicht d. StB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: über Ausgleichsonspruch, E 89 b HGB
: Kenntnis d. Steueroufhebungsbescheides

- Douermondot und Einzelouskünfte

- Mondotsübernohme/Tod des Sozius

Berichtigung, SlZ3 1,2 AO
- grobes Verschulden
: Belegvedusi
: Krisensituotion
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens
: Mito rbeiter-Konirolle

BB, 6I

BB, 55
88, 150

BB, 3
88,150
BB, I 89

88,142
88,142
BB, 26

88,26, t42
88,142

88, 89
88, 1 06
88, 95
88, 94

(LS}

BB, 94
{LS)

BB,122

BB, 3

88, I 82
{LS)

88, 76
{LS}

88, 76
(LS)

88, 90
BB, 79

88,155
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Beschlognohmeverbot S 9Z SIPO

- Buchholtungsunterlogen

- Johresobschluß

- notorielle Urkunde

Beweislost

- Buchungsfehler

- Kousolitöi
: z. Pflichtverletzung und Schoden

- Rückgobe von Mondontenunterlogen

- Schoden
: bei rechtmößigem Alternotiwerholten

: Aussichten d. Vorprozesses
: Belegvernichtung d. StB
: Schötzungsschoden

- für Verhondlungsergebnis

Buchführungsouftrog

- Auftrogsinholt

- Belehrungsp{lichten
: Belegoufbewohrung

- Ordnungsmößigkeit der Buchführung
: Belego ufbewohrung, Gostwirtsmondot
: Grundoufzeichnungen

Buchholtungsunterlogen

- Vernichtung, Schodendorlegung

Dritthoftung

- Anwoltsverlrog

- stillschweigender Auskunftsverlrog

- Steuerberotungsvertrog mit OHG
- Vertrog mit Schulzwirkung

zugunsten Dritter
: Bilonz- und Kreditgeber

: Bilonz- und Konkursglöubiger

Ermittlungspflicht d. StB's

- bei Mondotsübernohme

Frislenkontrolle

- Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Gewinnousschüttung

- mir Mitelobflu0

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- Hoftungshöchstsumme DM 100.000

- wegen steuerlicher Folgen

- im Treuhondvertrog

- Veriöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung
- gespeicherte Buchho ltungsdoten

- Mondonienunterlogen

Honororonspruch des StB's

- Abschlußvoro rbeiten,
$35 Abs. 3 StBGebVO

- Anrechnung ersporter Kosten

- bei Annohmeverzug d. Mond.5615 BGB
: Umsotzsteuer

- Buchführungsmondot

- Minderung d. -
- sonstige Tötigkef, $33 Abs. Z STBGebVO

lnveslitionszuloge

- Auftrog zur Beontrogung d. -
Korenzfrist

- Kenntnis d. StB's von BGH-Rechtspr.

Kossenbuch

- Belegoufbewohrung

Kousolitöt

- Beteiligung om Bouherrenmodell
trotz Steuerrisiko

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Kenntnis des Steuerrechts

- Korenlrisi bei neuer Rechtspr.

- Proxis d. Finonzverwoltung

- Rechtsprechungsönderung
: Ehegoiten-Betriebsou{spoltung
: Grunderwerbssteuer

im Bouherrenmodell

Klogeouftrog
- Beschwerdefrist, Ablehnung der Prozeß-

kostenhilfe

- vorsorgliche Kloge

- Rechtsmittelouftrog

- Verkeh rs-lProzeßonwolt

Konkurrenzverbot
- des ongestellten RA

Konkursverwolter, Hoftung des -
- Regreßonspruch des Kommonditisten

* Steuerhoftung

Kostenerstottung im Regreßprozeß
- Privotgutochten

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Mondontenpflichten
- lnformotionen on StB

Mondotsübernohme

- Belehrungspflicht

- Ermittlungspflicht

Notor
- Belehrungspflichten
: über Soziolbindung

- Beschlognohmeverbot, g9Z SIPO

- Veriöhrungsbeg inn d. Amtshoftungs-
o nspruchs

Provisionsgeschöfte

- Herousgobepflicht der Provision

- Schodenersotzp{licht

- Veriöhrung des Herousgobeonspruchs

Prozeßkostenhilfe

- Beschwerdefrist

88,133
88,95, l0l

BB, 1 17
88, 94
BB, I 82

(LS)

(LS)

88,146
88, r5Z

88,95, 100

88, t57

88,146

88, 63
BB, 63
BB, 196

88,100
88, I
88, 79

98
LS)

9B
LS)

60

8,I

88,

88, 83, I 28
BB, 29

88, 29
88, 83
BB, ]28
88, 85

88,155

88, I 84

88,147

88, I 84
88,153,165

88, 165

88, r50

BB, 76
{LS)

88, l8
(LSI

88, I 83

88, 94
(LS)

88, r83

88, 86
BB, I89

BB, IB
(LSI

88, 60,

BB, I50
88, 36

{LS)

Aus den Gründen:

Der mit der Kloge geltend gemochte Houptonspruch (35.328,10 DM) ist in

H ö h e ei n es Tei I betro g es vo n 3.621,44 DM o bzuweise n, wei I d er Sc h o de n -

ersotzonspruch des Klögers insoweitveriöhrt isi. Dobei hondelt es sich um

die dem Klöger entgongenen Vorsteueryerrechnungsmöglichkeiten für
die Johre 1976 und1977,

1976 : DM 1.046,53
1977 : DM 2.574,91

Zusommen : DM 3.621,44

Schodenersotzonsprüche gegen einen Steuerberoter veriöhren in 3 Joh-
ren (S 68 StBerGl. Die Veriöhrung beginnt mit der Entstehung des Scho-
denersotzo nspruches ( BG H U rt. v. 20. l. I 982 - lVo ZR 314 / B0 - Gl B / 82 :
ZiP 1982,451 m.Anm. Gröfe :BGNZB3,l7: NJW 1982,1285,12861.
Auf den Kenntnisstond des Geschödigten kommt es dobei nicht on.

Dorous folgt, doß die Schodenersotzonsprüche des Klögers veriöhrt sind,

die vor dem 22. 5.1983 entsto nden si nd : Am 22. 5.1986 hot der Klö ger den
Mohnbescheidsontrog eingereicht, mit dem dieses Verfohren onföngt.
Die do d urch bewirkte Veriö h ru n gsu nierbrech u n g beg in nt m it der Antro g-
stellung ($209 Abs. 2 Nr. I BGB, $693 Abs. 2 ZPOL Geht mon vom
genonnten Unterbrechungszeitpunkl (22.05.1986) ous, so ergibt eine
Rückrechnung mit dem Ver[öhrungszeitroum von 3 Johren, doß olle vor
den 22.5.1983 entstqndenen Ansprüche veriöhrt sind.

Der Schoden des Klögers besteht hier in dem Verlust der Verrechnungs-
möglichkeiten für die von ihm gezohlten Vorsteuern. Dos (endgültige)

Entstehen dieser Schöden ist [eweils mit dem Zeitpunkt onzusetzen, zu

welchem die Verrechnungsmöglichkeit ouch nicht mehr nochtröglich her-

beigeführt werden konnte.

Der Klöger hotte noch $ lB Abs. 3 UStG für dos ieweilige Ko lenderio h r eine
Umsotzsteuer-Johreserklörung obzugeben. Er hot diese - so eine un-

widersprochene Dorstellung - ieweils bis zum September des Folge-

iohres, spötestens bis zum Ende des Folgeiohres obgegeben. Diese

Steuererklörungen stehen ols Steueronmeldungen ($ l5O Abs.I Sotz 2 AOI
einer Steuerfestsetzung (Steuerbescheid) unter Vorbeholt der Noch-
prüfung gleich (SS168 Abs. I Sotz 1, 164 Abs. I AO). Desholb können sie

ebenso wie Steuerfestsetzungen innerholb der Festsetzungsfrist - hier
innerholb der Festsetzungsfristvon4Johren ($$ 169Abs.2 Nr.2, S IZ0AO)-
iederzeit und uneingeschrönkt oufgehoben und geönderl werden, und
n /or ouch ouf Anirog des Unternehmers ($ 164 Abs. 2 AO; Plückeboum/
Molitzky, Mehwertsteuer,l0. Aufl., $lB USIG, Rdn. 86161.

88,146
88,157

88,142
BB, I8

88,

A/_

88,

LSI

64
LS)

77
LSI

2

BB,

88,146

88,54
{LS)

88, 76
(LS)

88, I 83

88, 164
Its)

88, l8
(LS)

BB, 2
88,174
88, 2

88, 54
(LS)

88, 54
(LS)

88, 46
88,122
88,150

88,46, 150
88, 3

88,142
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Rechtsonwolt

- Beroiungspflichten
: Kündigungsmondot und Ausgleichs-

onspruch, S89b HGB

- Dritthoftung

- Konkunenzverbot

- Verkehrs-/Prozeßonwolt

Rechtsberotung/Rechtsbesorgun g

- Geltendmochung v. Schodenersotz-
o nspru ch

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- negotives lnteresse, Kopitolonloge

- Recht d. StB's zur Möngelbeseitigung

- verlorener Prozeß

- bei unvermeidborer Steuerzohlung

- Verschulden bei Vertrogsobschluß

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, g 162 AO
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Sozietöt
- Vertrog mit -

- Tod des Sozius/Ilcndaisübernchrne

Steuerberoter
- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- 3lAbs.2l\r.2
: Einrichtung der Fibu u. Lobu

- 546 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotun gsvertrog

- Douermondot und Berotungspflichten

- lnvestitionszulogenontrog
- Kündigung durch Mondonten
- mit OHG
- ob;ektbezogene und persönliche

Steuerberotung

- Steuergesto ltungsberotung
: Anderung der Pochtforderung
: g leichwertige Gestoltu ngsmög lichkeiten
: Nießbrouch

: Scheingeschöfte z. Steuervermeidung
: Vertrogsönderungen
: unentgeltliches Woh n recht

Steuererklörung

- Anforderung d. EW-Bescheides
* Prüfung der Auskunft d. M.

Steuergesloltun gsberotung

- Anderung der Pochtforderung

- g leichwertige Gesto ltu ngsmög lichkeiten

- Nießbrouch

- Scheingeschöfte z. Steuervermeidung

- Vertrogsönderungen

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerhinterziehung

- Berufsp{licht'verletzung

- ESt-Vorouszohlung

- USt-Voronmeldung

Testomentsvollstrecker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder

- Abweichung von Prospektoussoge

- Aufhebung der Steuerbefreiung

- Belehrung über sieuerliche Risiken

: einheitliche und gesonderte Gewinn-
feststellung wird o bgelehnt

- Bonitötsgorontie stott Bonkbürgschoft

- Funktionströgergebühren
: Vereinborung erfolgsunobhöngiger -

: Wertholtigkeit der'-

- Hoftungsousschluß f. steuerliche Folgen

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe
Fohrlössigkeit

- Kostendeckungsl ücke, Hinweispflicht

- iviieigoroniie unci Bonkbürgschofi

88, 89
BB, 9
BB, 2

64,177
{LSI

88,

88,171
88,177

ILSI

88, i60
88, r60
BB, I59

88, I 16
ILSI

88, I 16

{LSI

88, I 16

{LS)

BB, 36
(LS}

88, 4l
BB, I06

88, 150, 182

{LS)

Die Schilderung dertotsöchlichen Verhöltnisse durch die Klogerin stimmte

mit der steuerrechtlichen Beurteilung durch dos Finonzomt überein. ln

d ieser Situotion wo r ei ne weitergehende, u mfossende q uosi,,Ermittlungs-
pflicht" der Beklogten nicht gegeben. Die Beklogten woren ouch nicht
verpflichtet, die Klögerin zu diesem Zeitpunkt in ollgemeiner Hinsicht,
ohne konkreten Anloß, dorüber zu belehren, welche boulichen Vorous-
setzungen für die Anerkennung des Anwesens ols Zwei{omilienhous
erforderlich woren.

Anlqß zu einer weiteren Nochfroge hotten die Beklogten erst, wenn sie

Kenntnis von Umstönden erlongten, die die steuerrechfliche Beurteilung
des Anwesens ols Zweifomilienhous fur die Zukunft in Zweifel ziehen
konnten.

BB, IOB

88, t9
88, 19

BB, 32
BB, r50,182

{LS)

88, 94
{LSI

88, 94
Itst

88, 94
(LSI

88,154,182
{LS)

88, 3r

BB, 3
88, 4l

Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrunq des Schodenersotzonspruchs,

$ 68 StBerG

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v.l4.7.19BB - lB U 32188)

Leitsqtz:

Hot der Steuerberoter durch pflichtwidriges Verholten eine überhöhte
Umsotzsteuerbelostung seines Mondonten verursocht, so beginnt die
Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs erst mit Ablouf der Festset-

zungsfrist.

Leitsotz (d.Verf.),

Dos Grundsotzudeil des BGH vom 20.1.1982 zur Belehrungspflicht des
Steuerberoters über Fehler in den eigenen Arbeiten und den Louf der
Ver[öhrungsfrist wurde erstmols im Juni-Heft der ,,Neuen Juristischen

Wochenschrift" veröffentlicht. Eine Kenntnis dieses Urleils konn vom
Steuerberoter o m 30. 10. l9B2 n icht erwo rtet werden, d o f ü r ei n e o n gemes-

sene Verbreitung in Fochzeitschriften eine Douervon mindestens weiieren
vier Monoten nötig ist.

88,

88,

88,

94
(LS)

94
ILSI

BB, 46
88, 46
oo, l)/o

{LS}

88,55, r5r, t82
tLS), 189

88, 106

BB, 55
88,46, 66

88, r 89
88, I 82

{ts)

88,198
{LS)

88,189,198
{LSI

BB,150

BB,195,198
(ts)

BB, i50, I 82
{LS)

88, Bl

88,37,61
BB, 37

88,37, 6l

88,145

88, I l0

88, I 16

{LS)

BB, 2

BB, 95
88, 155

BB,174
88, 79

88, r83
BB, I 83

88,

88,
88,
88,

88,
88,
BB,

2 - Pflichten des - im Bouherrenmodell

- Prüfung d. Rohboumoßnohme
u. d. Gewerke

- Schodenersotz, negotives lnteresse

- Uberwochung d. gewerbl. Zwischen-
mieters

- Veriöhrung des Regreßonspruchs

- Versicherungsschutz

- Wertholtigkeit des Bouvorhobens

- Zohlung vor Bougenehmigung

Unerloubte Hondlung

- vorsötzliche, sittenwidrige Schödigung,
S826 BGB
: prognostische Anlogeberotung

Veriöhrung, S5IBRAO
- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und

Mondotsende

Veriöhrung,968 StBerG l$5lo WPO)
- Kenntnis des Fehlers u.d. Schodens

- Verlöhrungsbeginn
: Anlogeberotung

3

65
71

77
LS}

60
60
59

184

BB, I65

201
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: Bestondskroft des Steuerbescheides BB, I 43, I 69
: Betriebsprüfung BB, 143, 169
: Feststellungskloge 88, 169
: Grundsotz d. Schodeneinheit 88, I 13
: Provisionscnnohme u. Anlogeberotung 88, I l0
: Zohlung der Steuer BB,144
: Zustellung d. Steuerschodens 88, 122

- bei Vertrog mit Mehrfochberufler 88, 55

Veriöhrung, S 839 BGB -
o nderweiiige Ersotzmög lichkeit

- Verlöh rungsu nterbrechu ng
: durch Mohnbescheid

Verschulden

- Proxis d. Finonzverwoltung

- g leichwertige Gesto ltungsmög lichkeiten

Versicherungsschulz

- Nochbesseru ngskosten

- Treuhondtötigkeit

Vorteilsousgleich

- wegen eingetretenen Steuervorteils

88, t22

BB,

Wettbewerb/Mondontenschutz
- des ongestellten RA

Wiedereinsetzung
- Fristenkontrolle
: Rechtsmittelouftrog on Kollegen

Wirtschoftsprüfer
- Berufsbild
: Sonierungsverhondlungen
: Treuhondtötigkeit

- Rechtsberotung

Zurückbehsltu n gsrecht

- on Arbeitspopieren

- Beweislost

- Dorlegung d. Schriftstücke

- on DATEV-Doten

- Grundsotzudeil
- on Houptobschlul)übersicht

u. Umbuchungsliste

BB, II

88,164
(LS)

88, I l7
BB, 1 IZ
88,174
88,174
BB,1]7

BB, I I7

Hoftung des Steuerberqlers
- Ermittlungspflicht bei Mondotsübernohme
(OLG Dr;sseldorf Urt.v. 2B.4.I9BB - lB U l/BBl

BB, I8
ILS)

BB, I53
88,171

88, 22
BB, 22
88, 55
BB, 22

BB,

88, 66

77

BGH v. 19.6.1986 - Vll ZR 25185
:WM 1986,1320
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: WM 88, 26 : ZIP BB, 40
: EWiR Art.l g5 RBerG l/88, 185 (Chemnitz)
: AnwBl. \988, 490 m.Anm. Chemnitz
: J71988,556 m. Anm. Zuck
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: EWiR $19 BNotO 1/88,155 {Reithmonnl
: EWiR $625 BGB 3/88,349 {Borgmonnl.
:WM 88,342
BGH v. 19.11.1987 - Vll ZR 39 / 87
BGH v. 25.11.1987 - lVo ZR 162/86
: StB 1988, 166

BGH v. 26.11.1987 - |XZR162/86
:WM 1986,166
: WuB lV A. S6Z5 BGB 2.BB Sturmhoebel
BGH v. 2.12.1987 - lY o ZB 17 / 87

BGH v. 9.12.1987 - lVo ZR 204/86
:WM 1988,220
: WuB lV A. S675 BGB 3.BB Sturmhoebel
BGH v. \7.12.1987 - IXZR4l/86

BGH v. 4.2.1988 - |XZR20/87
: WM 1988,457: ZIP i9BB, 315

BGH v.17.2.1988 - lVo ZR 262/86
: srB 1988, 232: DStR 1988, 508
BGH v. 25.2.1988 - Vll ZR 152/87

BGH v.ll.3.l9BB -V R49/86
: Steuer-Telex 2019
: LEXinform 81462

BGH v. 24.3.1988 - lXZRll4/87
:WM 1988,987
: WuB lV A 5625 5.BB Huff

OLG Bremen v. l0.ll.l9BZ -1U 56/87

OLG Celle v. 13.6.1986 - 44 StL24/85

OLG Celle v. 15.4.1987 - 3 U 16/87

OLG Düsseldorf,13.6.1985 - BU 212/84
: RBeistond 1987,42
OLG Düsseldort v. 26.1\.1987 - lB U 97/87
OLG Düsseldorf v. 10.3.1988 - 18 U 174/87
OLG Düsseldortv.28.4.l9BB - l8 U l/88
OLG Düsseldorf v. 5. 5. 1988 - 18 U 289 /87
OLG Düsseldorf v. 9. 6.1988 - lB U 285/ 87

OLG Düsseldort v.V.7.I9BB - l8 U 32188

OLG Fronkfurt v. 5.ll.l9BZ - 13 U 186/85
: NJW/RR t988,124
OLG Fronkfurt v.27.|1988 - 2l U 201/86
:WM 1988,632
: NJW RR 1988, 618

OLG Homm v.25.2.1987 -28W 4/87
OLG Homm v. 4.6]986 - 25 U 6l/Bs
: StB I9BZ 2II

BB, I 82
ILS)

BB, 36
(LS)

88, 76
ILS)

88, 94

88, 117

BB, I 82
(LS)

88,164
(LS)

BB,164
{LS)

88,146
88,177

(LSI

88, r 84

BB, 54
{LS)

88,150

Leitsotz (d.Verf.)'

DerSteuerberoter konn sich ouf dieAuskunftdes Mondonten, erwohne in

einem Zweifomilienho us, verlossen, wenn noch seiner Kenntnis ein Teil des

Geböudes vermietet ist. Der Steuerberoter isi nicht verpflichtet, sich den

Einheitswertbescheid vorlegen zu lossen.

Aus den Gründen:

Die Beklogten woren beouftrogt, {ür die Klögerin und ihren Ehemonn die

Einkommensteuererklörungen {ur die Johre ab 1976 onzufertigen. Sie

übernohmen ihr Mondot domit noch dem Ankouf des Anwesens

W.-stroße 22 dvrch die Mondonten (Vertrog vom 29.12.1925; Eigentums-

übergong om 15.3.1976lr. lm Zusommenhong mii der Erstellung der

Steuererklörungen wor die steuerrechtliche Behondlung des Obiektes
bedeutsom. lm Zeiipunkt des Ankoufes des Anwesens, wohl ouch beiAuf-
nohme des Mondotes durch die Beklogien - ousweislich der Einkommen-

steuerokten (Anloge zum finonzgerichtlichen Verfohren) wurde der
Beklogte zu I dort erstmolig mit Schreiben vom 8.9.1976tötig - sproch die
öußere Gestoltung des Geböudes für dos Vorliegen eines Zweifomilien-
houses (Vermietung eines Teiles des Geböudes on F.) Die Klögerin stellt

nicht in Abrede, die Beklogten immer wieder dorouf hingewiesen zu

hoben, doß es sich bei dem Hous - noch ihrerAnsicht - eindeutig um ein

Zweifomilien hcus hondele.

Die Beklogten konnten sich zunöchst ouf die Richtigkeit dieser Auskunft

verlossen, zumol dos Finonzomt dieser steuerrechtlichen Behondlung -
spöter - folgte {die Einkommensteuererklörungen der Klögerin und ihres

Ehemonne slur1976 dotierfen - erst - vom 23.6.197BL Eine Verpflichtung

der Beklogten, beiAufnohme des Mondots gleichsom,Jorbeugend" die

Vorloge des Einheitswedbescheides zu verlongen, ggfs. die Mondonten
insoweitzu einer Nochfroge beim Finonzamlzuveronlossen - die Klöge-

rin will den Einheitswertbescheid nicht erholten hoben -, bestond nicht.
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Gl Leitsätze

88, 66
BB, 60

88, I 82

Pflichten des Treuhönders im Bouherrenmodell

Der Treuhönder eines noch dem Bouherrenmodell geplonten Bouvorhobens, der vor
Erteilung der Bougenehmigung Eigenkopitolroten der Bouherren on einen mit der
wirtscho{tlichen und steuerlichen Berotung der Bouherren sowie der Vermittlung des
Treuhondvertrogs beoufirogten Dritten ohne jede onderweitige Sicherstellung weiter-
leitet, verletzt die ihm ou{grund des Treuhondvertrogs obliegenden Pflichten schuldho{t.
{BGH Urt.v.19.6.\986 - Vll ZR 25185 WM 1986,13201

Schodenberechnung und Vorteilsousgleichung wegen Steuervorteile

Ein Bouherr, dervon einem im Rohmen eines Bquherrenmodells tötig gewordenen Treu-

hönder die Erstottung von Aufwendungen verlongen konn, die er ols Werbungskosten
geltend gemocht hot, broucht sich die domit verbundenen steuerlichen Vorteile nicht
onrechnen zu lossen, weil er den Rückempfong der Aufwendungen nochversteuern
muli {im AnschlulJ qn tsGH/ /4,103 und BGH Urt.v.9. 12.l9Bi -lVo'204/86:WM iyBB,
220:G|1988,771.
(BGH Urt.v. 25.2.1988 - VIIZR 152/B7l

Abgrenzung zwischen Anlogevermittler und Anlogeberoter

l. Von einem Anlogevermittlerwerden lediglich Auskünfte erbeten,wobei zu erworten
ist, doß der werbende und onpreisende Chorokter im Vordergrund steht. Er ist zu

richtiger und vollstöndiger lnformotion über dieienigen totsöchlichen Umstönde
verpflichtet, die für den Anlogeentschluß des lnteressenten von besonderer Bedeu-
tung sind.

2. DerAnlogeberoterwird dogegen vom Anleger in dessen individuellem Berotungs-
interesse ols Sochkundiger hinzugezogen. Von ihm wird nicht nur die Mitteilung von
Totsochen, sondern insbesondere deren fochkundige Bewerlung und Beurteilung,
zugeschnitten ouf die persönlichen Verhöltnisse des Anlegers, erwortet.

(OLG Oldenburg Urt. v. 1.12.1986 - 13 U 126/85, WM 1987,1691

Regreß gegen Treuhönder wegen zu geringer Mieteinkünfte?

l. Zu den Aufklörungspflichten des Treuhönders beim Bouhenenmodell.

2. Wer vorvertrogliche Aufklörungspflichten verletzt, hot zu beweisen, do0 der
Schoden ouch bei pflichtgemößem Verhqlten eingetreten wöre.

3. Deckt entgegen der Erwortung des Ennrerbers eines Ferienhouses die Miete nicht
seine Zinsbelostung, hondelt es sich nicht um einen Vertrouensschoden, sondern um

einen Gewinnenlgong, der nicht unter den bei culpo in controhendo zu ersetzen-
den Schoden fallt.

(OLG Stuttgort Ur1.v. l0.3.l9BZ -10 U 7/86, NJW/RR 1988,2761
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Hoftung des Steuerberqters
- Ermittlungspflicht bei Mo ndotsübernohme
(OLG Düsseldorf Urt.v. 28.4.1988 - lB U l/88)

Hoftung des Steuerberqters
- Veriöhrung des Schodenersotzonspruchs,

$68 StBerG

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf U*.v.14.7.1988 - lB U 32188)

Hoftung des Treuhönders
- Bouherrenmodell

- Fun ktionströ gergebü h ren und Gegen leisiungen
(OLG Korlsruhe Urt.v.5.2.l9BB -15U 246/85l

Hoftung des Treuhönders
- Pflicht zur Prüfung der Rohboumoßnohme?
(LG Oldenburs Urt.v. 2L&1987 - 6O 20A8/861

Beschlognohme notorieller Urkunden
- Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO

- Anmerkung
(fG Stuttgort Beschl.v. 21.4.1988 - B Qs 28/881
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@ Gerling-Konzern
Vertriebs-Aktien g esel lschoft
Abteilung Presse und lnformotion"
Gereonshof,5000 Koln I

Telefon' 10221l' 144-7298

Verontwortlich fUr den lnholt,
Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfe,
Focho nwolt für Steuenecht

Nochdruck nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung.
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